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Markt Kipfenberg, 
Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg 
Postfach 27, 85108 Kipfenberg

Telefon (08465) 94 10-0
Telefax (08465) 94 10-23

Internet: www.kipfenberg.de 
e-mail: poststelle@markt-kipfenberg.de

Parteiverkehr:
Montag – Freitag: 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Einwohnermeldeamt nur mit Termin

Erscheinungsweise: 
Jeden 1. eines Monats – kostenlos

www.kipfenberg.de 

Limesfest Kipfenberg
11. BIS 15. AUGUST 2023

Volksfest mit Reise in die  
Römer- und Mittelalterzeit

www.kipfenberg.de

Freitag - Montag 

Partyzelt  

mit DJ

SONNTAG, 13. AUGUST: 
14.00 Uhr: Historische Zeitreise am Marktplatz
15.00 Uhr: Festzug mit historischen Gruppen

Das Programmheft liegt bei
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Informationstafel Telefonverzeichnis Verwaltung

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Markt Kipfenberg, Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg
Druck und Anzeigenverwaltung: Druckerei Fuchs GmbH, Gutenbergstr. 1, 92334 Pollanten, Tel. (0 84 62) 9 40 60, 
Fax (0 84 62) 94 06 20, Internet: www.fuchsdruck.de, email: mtb@fuchsdruck.de
Abgabetermine: Abgabetermin für Texte ist jeweils der 15. und für Anzeigen der 20. des Monats – Auflage: 2.100 Exemplare

Amtsleiter: Erster Bürgermeister Christian Wagner
Geschäftsleitung: Thomas Nagler

Tourist-Information:

Marktplatz 19/20, 85110 Kipfenberg, Tel. 08465/9410-40
Öffnungszeiten (ganzjährig): Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,  
Do. 14.00 – 18.00 Uhr. Zusätzlich von Mai bis September:  
Mo. – Mi. 13.00 – 17.00 Uhr 
Sa., So., und an Feiertagen geschlossen. 

Römer und Bajuwaren Museum Burg Kipfenberg:

Markt Kipfenberg, Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg, 
Tel. 08465/905707, E-Mail: museum@markt-kipfenberg.de

Freibad „Am Limes“:

Pfahldorfer Straße 8, 85110 Kipfenberg, Tel. 08465/906924 
Öffnungszeiten bis Ende August: Täglich von 09.00 – 19.30 Uhr 
01. September bis Saisonende: Täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

Standesamt Beilngries:

Hauptstraße 24, 92339 Beilngries 
Tel. (08461) 7070

Notrufnummern:

Polizei 1 10, Feuerwehr / Notarzt / Rettungsdienst 1 12

Giftnotruf 0 89/19 240

Störungsnummern der N-ERGIE Netz GmbH:

Strom: 0800/234-2500

Wasser und Erdgas: 0800/234-3600

Fernwärme: 0800/234-4500

Wasserzweckverband: 08465/905033

Wertstoffhof/Deponie
Angenommen wird nur reiner Bauschutt, keine Erde o. Humus.

Folgender Bauschutt darf über den Container entsorgt werden:
Beton, Pflaster, Kalksandsteine, Zementsteine, Estrich (ohne Anhaftungen), 
Ziegel, Ziegelmauersteine, Fliesen, Putz, Mörtel, Keramik, Porzellan, Bims

Folgende Materialien dürfen über den Container  
nicht entsorgt werden:
Belasteter Bauschutt: Bauschutt mit Anhaftungen, Bauschutt mit 
Schwarzanstrich, Bauschutt aus Verdachtsbereichen, z. B. Werkstatt- 
boden, Kaminsteine, Rigips, Ytong, Heraklit (Holzwolle-Leichtbauplat-
ten), Holz, Kunststoffe, Asphalt, Dämmungen (z.B. Styrodur, Styropor), 
Gartenabfälle, Glas oder Glasbausteine, Nicht-mineralische Abfälle 
Ein Nachsortieren bei der Annahmestelle ist nicht möglich. 
Das Entgelt ist bei der Anlieferung zu entrichten.

Erdaushubdeponie Pfahldorf
Die Deponie ist von April bis Oktober und nur bei guter Witterung 
jeweils am 1. Samstag im Monat von 08.00 – 12.00 Uhr geöffnet. 
Nähere Informationen: s. Rubrik „Müllentsorgung“

Wertstoffhof, Eichstätter Str. 24, Tel. 08465/1737001
Mi. 14 – 17 Uhr / Sa. 8 – 12 Uhr.

Sperrmüll, Glas, Dosen, Schrott, Flachglas, Korken, Holz, Elektrogeräte, 
CD's u. DVD's (kein Datenschutz), Neonröhren, Batterien, Tonerpatronen, 
PU-Schaumdosen, Kartonagen, Bauschutt, Grüngut, Lithium-Ionen-
Akkus (bitte Pole mit Klebeband abkleben und in einer Plastiktüte ab- 
geben).

Anlieferung nur während der Öffnungszeiten.

Zuwiderhandlungen (Ablagerung des Mülls außerhalb des Zaunes) 
werden zur Anzeige gebracht.

Bauschutt-Entsorgung von Kleinmengen
Es können nur auf dem Wertstoffhof in Kipfenberg Kleinmengen von 
Bauschutt (max. 1m3) zur Containerentsorgung während der allgemei-
nen Öffnungszeiten angenommen werden.

Zentrale: ...............................................................08465 / 94 10 -0

Vorzimmer  Frau Betz .......................... -11

  Frau Thimm ...................... -49

Fax Vorzimmer ......................................................................... -23

1. Bürgermeister Herr Wagner .................... -24

Bauamt (Leitung) Herr Heiderscheid ............. -46

Bauamt Verwaltung Frau Binder ...................... -30

Bauamt/Hausmeister Herr Hiemer ..................... -31

Bauamt/Liegenschaften/ 
Friedhofsverwaltung Frau Obermeier ................ -32

Bauamt  Frau Bauer ....................... -48

Kämmerei (Leitung) Herr Finster ...................... -33

Kämmerei  Frau Böndl ....................... -26

Kämmerei  Frau Regler ....................... -34

Geschäftsleitung Herr Nagler ...................... -35

Kasse/Buchhaltung Frau Neubauer ................. -36

Kassenverwaltung Frau Buckl ........................ -37

Kasse/Steueramt Frau Polak ........................ -38

Kasse/Müllabfuhr Frau Mayer ....................... -38

Tourist Information Frau Miehling ................... -40

  Frau Stöckl/Frau Meier ...... -41

  Frau Weber ...................... -42

Gewerbe-/Renten-/Fundamt Fr. Rizzo/Fr. Schneider ..........-44

Einwohnermelde- u. Ordnungsamt Fr. Sohmen/Fr. Schneider ... -45

Klärwerk 90 69 21 Bauhof ......................90 69 23

Freibad .............90 69 24 Übergabestation .......90 69 22

Feuerwehrkommandant Forster ..............................0174/3433458

Grund- u. Mittelschule „Am Limes“  
Kipfenberg  ................................................................... 32 80
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Amtlicher Teil – Bekannt- 
machungen/Ausschreibungen

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des  
Bundesmeldegesetzes über das Wider-
spruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 
an Parteien und Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahl-
en und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem 
Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade 
und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, die nach ih-
rem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet werden 
(sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Die-
ser Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei der Mel-
debehörde eingelegt werden; er bedarf keiner Begründung, 
ist von keinen Voraussetzungen abhängig und gilt solange, 
bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird. 

Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenü-
bermittlung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Mona-
ten übermitteln. 

Markt Kipfenberg, 01.08.2023

Christian Wagner, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung über das Widerspruchs-
recht von Wahlberechtigten hinsichtlich 
der Weitergabe ihrer Daten
Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach 
den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktor-
grade und Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
der Betroffenen bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 
44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Geburtstage der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden (§ 50 Abs. 1 Satz 
2 BMG).

Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Da-
ten durch die Einrichtung einer Übermittlungssperre zu wi-
dersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer bereits früher einer 
entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, braucht 
nicht erneut zu widersprechen; die Übermittlungssperre 
bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf gespeichert. Wahl-
berechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch ma-
chen möchten, können sich dazu mit uns schriftlich oder 
auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen:

Anschrift Gemeinde: 
Markt Kipfenberg, Marktplatz 20, 85110 Kipfenberg, Zim-
mer: 3. OG, Telefon: 08465 / 9410-44 und -45. E-Mail: ein-
wohnermeldeamt@markt-kipfenberg.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8:00 – 12:00 Uhr, Do: 14:00 – 18:00 Uhr

Kipfenberg, 01.08.2023

Silke Sohmen, VA, Einwohnermeldeamt

Landtagswahl und Bezirkswahl  
am 08. Oktober 2023
Zur Landtags- und Bezirkswahl erhalten alle im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Einwohner ihre Wahlbenachrichti-
gung in Form eines Briefes (per e-Post) bis spätestens 
17.09.2023 zugeschickt.

Briefwahlunterlagen online beantragen, nach Erhalt 
der Wahlbenachrichtigung! 

Die Briefwahlunterlagen werden bei Antragstellung bis zum 
02.10.2023 zugeschickt. Bei Antragstellung von Mittwoch 
04.10. bis Freitag 06.10.23 können die Unterlagen nur ab-
geholt werden. (Öffnungszeiten: Mi – Fr 8:00 – 12:00, Do 
14:00 – 18:00, Fr 13:00 – 15:00 Uhr)

Satzung über die Erlaubnisse und  
Gebühren für Sondernutzungen an  
öffentlichen Verkehrsflächen im Markt  
Kipfenberg – Sondernutzungssatzung
Der Markt Kipfenberg erlässt auf Grund von Art. 18 Abs. 2a, 
Art. 22a Satz 1, Art. 56 Abs. 2 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) in Verbindung mit Art. 23 und 
Art. 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
folgende Satzung:

§ 1 Geltungsbereich
1) Diese Satzung gilt für alle öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze in der Baulast des Marktes Kipfenberg, einschließlich 
der sonstigen öffentlichen Straßen im Sinne des Art. 53 des 
Bayer. Straßen- und Wegegesetzes.

2) Zu den Straßen gehören alle Bestandteile des Art. 2 
BayStrWG insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen sowie die Geh- und Radwege.

§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen
1) Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, unterliegt 
die Benutzung der in § 1 bezeichneten Straßen, Wege und 
Plätze über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) 
dem öffentlichen Recht und bedarf der Erlaubnis des Markes 
Kipfenberg. Dies gilt auch dann, wenn durch die Ausübung 
der Sondernutzung der Gemeingebrauch nicht beeinträchti-
gt werden kann.

2) Erlaubnispflichtig ist auch die Erweiterung, Änderung 
oder die Überlassung der Sondernutzung an Dritte.

3) Werden die in § 1 bezeichneten Straßen, Wege und Plätze 
durch mehrere Anlagen, Einrichtungen oder sonst in mehr-
facher Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart erlaubnis-
pflichtig.

4) Vorübergehende Beeinträchtigungen für Zwecke der öf-
fentlichen Ver- und Entsorgung bleiben dabei außer Be-
tracht.

5) Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt 
ist.
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§ 3 Erlaubnisantrag
Der Erlaubnisantrag ist mit Angaben über Ort, Art, Umfang 
und Dauer der Sondernutzung rechtzeitig und schriftlich 
beim Markt Kipfenberg zu stellen. Der Markt Kipfenberg 
kann verlangen, dass der Antrag durch Plan, Zeichnungen, 
Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise erläutert wird.

§ 4 Erlaubnis
1) Die Erlaubnis wird nach vorhergehendem Antrag auf Zeit 
oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Auflagen können auch nachträg-
lich festgesetzt werden, soweit dies das öffentliche Interesse 
erfordert. Auf die Erteilung besteht kein Rechtsanspruch, sie 
wird nach pflichtgemäßem Ermessen erteilt.

2) Die Erlaubnis kann von einer Sicherheitsleistung abhängig 
gemacht werden, wenn dies für die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs, zum Schutze der Straße, im Interesse der 
Abfallvermeidung und Abfallentsorgung oder zu Wahrung 
anderer rechtlich geschützter öffentlicher Interessen erfor-
derlich ist.

3)

4) Wird von einer auf Widerruf erteilten Erlaubnis nicht mehr 
Gebrauch gemacht, ist dies dem Markt Kipfenberg unver-
züglich anzuzeigen. Mit Eingang der Anzeige oder zu einem 
vom Erlaubnisnehmer angegebenen späteren Zeitpunkt en-
det die Erlaubnis.

5) Eine Erlaubnis aufgrund dieser Satzung ersetzt nicht et-
waige nach anderen Vorschriften notwendige Genehmi-
gungen oder Erlaubnisse.

§ 5 Erlaubnisfreie Sondernutzungen
1) Keiner Erlaubnis nach dieser Satzung bedürfen
a) baurechtlich genehmigte Balkone, Erker, Wandschutz-
stangen, Gebäudesockel, Fensterbänke, Eingangsstufen und 
Sonnenschutzdächer;
b) bau rechtlich genehmigte Licht- und Luftschächte;
c) baurechtlich genehmigte Schaufenster, Schaukästen und 
Warenautomaten soweit sie nicht mehr als 15 cm in den 
öffentlichen Verkehrsraum hineinragen;
d) parallel zur Hausfront verlaufende Werbeanlagen, sowie 
Sonnenschutzdächer (Markisen) über Hauseingängen und 
Schaufenstern, die nicht mehr als 30 cm in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen
e) Werbung auf Baustelleneinrichtungen (Bauzäune, Ge-
rüste) bis zu einer Fläche von 20 m2, die auf bestehende oder 
künftige Geschäfte im Bauvorhaben selbst oder während 
der Bauzeit nachteilig betroffene Geschäfte in der Nachbar-
schaft hinweisen;
f) Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes
2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt 
oder ganz untersagt werden, wenn dies für die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs oder zum Schutz der Straße, 
im Interesse der Abfallvermeidung und Abfallentsorgung, 
zur Wahrung anderer rechtlich geschützter Interessen und 
öffentlicher Belange vorübergehend oder auf Dauer erfor-
derlich ist.

§ 6 Erlaubnisversagung
1) Die Erlaubnis ist zu versagen,

g) wenn durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Be-
einträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

zu erwarten ist, oder bei Abwägung der privaten und öffent-
lichen Interessen letzteren der Vorrang einzuräumen ist und 
ein Ausgleich durch Nebenbestimmungen nicht sicherge-
stellt werden kann,

h) wenn die Sondernutzung gegen andere Rechtsvorschrif-
ten verstößt,

i) wenn durch die Häufung von Sondernutzungen der Ge-
meingebrauch besonders beeinträchtigt ist.

2) Die Erlaubnis soll versagt werden, wenn durch die Gestal-
tung der Sondernutzung das Ortsbild leidet. Die Berücksich-
tigung von stadtplanerischen oder gestalterischen Gründen 
zur Versagung der Erlaubnis gilt insbesondere für den Markt-
platz und sonstige Fußgängerbereiche.

§ 7 Widerruf
1) Der Markt Kipfenberg behält sich vor, bei Verstoß gegen 
die Auflagen der Sondernutzungserlaubnis bzw. bei Verstoß 
gegen eine gesetzliche Vorschrift, insbesondere dieser Sat-
zung oder aus anderen im öffentlichen Interesse liegenden 
Gründen die Erlaubnis zu ändern oder zu widerrufen.

2) Die Erlaubnis kann auch widerrufen werden, wenn die 
Sondernutzungsgebühren nicht oder nicht rechtzeitig ent-
richtet werden.

§ 8 Nicht erlaubnisfähige Sondernutzungen
Die Sondernutzungserlaubnis wird insbesondere nicht erteilt

a) für das Nächtigen und Lagern

b) für das Betteln in jeglicher Form

c) für das Niederlassen zum Alkoholgenuss außerhalb zugel-
assener Freischankflächen oder der Einrichtungen von Grill-
stellen

§ 9 Pflichten des Erlaubnisnehmers, Grundstücks-
eigentümers und Bauherrn

1) Der Erlaubnisnehmer hat die Sondernutzungsanlage unter 
Beachtung der festgesetzten Bedingungen und Auflagen 
nach den anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu 
betreiben und zu unterhalten. Der Gemeingebrauch darf 
durch die Sondernutzung nicht mehr als nach den Umstän-
den unvermeidbar beeinträchtigt werden.

2) Der ungehinderte Zugang zu den Ver- und Entsorgungs-
leitungen sowie Straßenrinnen und Straßenabläufen ist 
freizuhalten, soweit sich aus der Erlaubnis nichts anderes er-
gibt. Aufgrabungen sind dem Markt Kipfenberg vor Beginn 
besonders anzuzeigen.

3) Dem Benutzer obliegt die Reinigung der von der Sonder-
nutzung betroffenen öffentlichen Fläche einschließlich des 
Umfeldes, das durch die Ausübung der Sondernutzung ver-
schmutzt wird. Die Grenze ist im Einzelfall nach Erfahrungs-
werten festzulegen.

4) Endet die Erlaubnis oder wird sie widerrufen, so hat der 
bisherige Erlaubnisnehmer Anlagen oder Gegenstände die 
sich in Ausübung der Erlaubnis auf dem Gemeindegrund be-
finden, unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
Gleichzeitig ist der frühere Zustand des Gemeindegrundes 
wiederherzustellen.

5) Kommt der Erlaubnisnehmer den Verpflichtungen der Ab-
sätze 3 und 4 nicht nach, oder gerät er damit in Verzug, so 
ist der Markt Kipfenberg berechtigt, die Reinigung, Beseiti-
gung oder Wiederherstellung auf Kosten des Erlaubnisneh-



Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg 5Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg 5

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 
85125 Kinding 
Tel. 0 84 67 / 80 14 72 
Fax 0 84 67 / 8 01 62 30 
info@heizungsbau-mayer.de

•
•
•
•

 Vollstätionäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege
 Tagespfl ege

 Ambulanter Dienst
 Begegnungsstätte

www.renafan.de

Unsere Pfl egeleistungen:

Seniorenzentrum
KIPFENBERG
08465 1720-0

Rumburgstraße 29
85125 Enkering

Tel. 08467 / 801 99-00
Fax 08467 / 801 99-99

Wir gratulieren
zum gelungenen Hotelneubau!

Rumburgstraße 29 
85125 Enkering 

Tel.: 08467 / 80199 - 00 
info@helmers-fussbodentechnik.de 
www.helmers-fussbodentechnik.de 

Rumburgstraße 29
85125 Enkering

Tel. 08467 / 801 99-00
Fax 08467 / 801 99-99

Wir gratulieren
zum gelungenen Hotelneubau!

Kindinger Str. 1

91171 Greding

Tel. 08463 - 60 37 07

Mobil 0173 822 79 18

www.evita-reisen.de

Last Minute Sommerurlaub 2023

Frühbucherrabatte 

für den Winter 2023/24 sichern

Rundreisen 2024

Kreuzfahrten 2024

Hotels

Städtereisen

Wellness

Wanderreisen

Flüge

Mietauto

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin

1 Tischler/Schreiner m/w/d in Vollzeit
1 Schreinerhelfer m/w/d

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per

Postanschrift: Schreinerei Thorsten Mayer
 Kindinger Str. 53, 85110 Kipfenberg
E-Mail: info@schreinermayer.de
Telefon: 0 84 65 / 2 54
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mers vorzunehmen. Dies gilt entsprechend, wenn die Er-
laubnis nicht erteilt worden ist.

6) Ändert sich die Beschaffenheit der öffentlichen Straße, so 
sind errichtete Anlagen auf Kosten des Benutzers dem ver-
änderten Zustand anzupassen.

7) Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so 
treffen die Verpflichtungen aus dieser Satzung neben dem 
die Sondernutzung Ausübenden auch den Eigentümer oder 
den dinglich Nutzungsberechtigten des Grundstücks.

8) Bei Baumaßnahmen aller Art sind dem Markt Kipfenberg 
gegenüber der Bauherr und die bauausführenden Firmen 
gleicherweise verpflichtet.

§ 10 Haftung
1) Der Erlaubnisnehmer haftet dem Markt Kipfenberg für 
Schäden, die durch die Sondernutzung entstehen. Er hat 
den Markt Kipfenberg von allen Ansprüchen Dritter freizu-
stellen, die sich aus der Sondernutzung ergeben.

2) Der Erlaubnisnehmer hat dem Markt Kipfenberg alle 
durch die Sondernutzung zusätzlich entstehenden Kosten zu 
ersetzen. Hierfür kann der Markt Kipfenberg einen ange-
messenen Vorschuss oder eine Sicherheitsleistung verlan-
gen.

3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der 
Anlagen oder der sonstigen Gegenstände, mittels derer er 
die Sondernutzung ausübt. Der Markt Kipfenberg kann den 
Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung ver-
langen.

4) Der Erlaubnisnehmer hat bei Widerruf der Erlaubnis oder 
bei Änderung der rechtlichen Eigenschaften oder der tat-
sächlichen Beschaffenheit der öffentlichen Grundflächen, 
insbesondere bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder Ein-
ziehung einer öffentlichen Straße, keinen Ersatzanspruch 
gegen den Markt Kipfenberg. Das gleiche gilt, wenn von der 
Erlaubnis wegen des Verhaltens Dritter nicht oder nur teil-
weise Gebrauch gemacht werden kann.

5) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner für 
Schäden, die dem Markt Kipfenberg aus der Sondernutzung 
entstehen. Die Haftung gegenüber Dritten richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 11 Sondernutzungsgebühren
1) Die für eine Sondernutzung zu entrichtende Sondernut-
zungsgebühr ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung 
(Gebührenverzeichnis).

2) Soweit das Gebührenverzeichnis Rahmensätze vorsieht, 
ist die Gebühr im Einzelfall zu bemessen nach

a. Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den 
Gemeingebrauch

b. dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners.

3) Bei der Gebührenrechnung werden Flächen- und Längen-
maße auf volle Quadratmeter oder Meter aufgerundet, so-
weit nicht die Maße im Gebührenverzeichnis exakt festge-
legt sind.

4) Jahresgebühren werden für das Kalenderjahr berechnet. 
Beginnt oder endet die Sondernutzung während des Jahres, 
so ist für jedes angefangene Halbjahr die Hälfte der Jahres-
gebühr zu entrichten. Monats-, Wochen- und Tagesge-
bühren sind für jeden angefangenen Berechnungszeitraum 
in voller Höhe zu entrichten.

5) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht 
aufgeführt sind, werden Gebühren in sinngemäßer Anwen-
dung vergleichbarer Tatbestände des Gebührenverzeich-
nisses unter Berücksichtigung des Umfangs und der Dauer 
der Benutzung sowie der Vorteile des Erlaubnisnehmers fest-
gesetzt.

6) Für die Erlaubniserteilung wird neben den Sondernut-
zungsgebühren auch eine Verwaltungsgebühr nach dem 
Kostengesetz in Verbindung mit der Satzung über die Erhe-
bung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eige-
nen Wirkungskreis des Marktes Kipfenberg (Kostensatzung) 
erhoben.

§ 12 Gebührenschuldner
1) Gebührenschuldner ist

a. der Antragsteller,

b. der Erlaubnisnehmer,

c. der Rechtsnachfolger von b)

d. wer die Sondernutzung unerlaubt ausübt oder in seinem 
Interesse ausüben lässt

e. der Eigentümer eines Grundstücks, wenn die Sondernut-
zung dem Grundstück dient.

2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften sie 
als Gesamtschuldner.

§ 13 Entstehung und Ende der Gebührenpflicht
1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt, an dem 
die Sondernutzungserlaubnis erteilt wird oder von dem an 
eine Sondernutzung unerlaubt ausgeübt wird.

2) Die Gebührenpflicht endet bei erlaubten Sondernut-
zungen mit dem zeitlichen Ablauf oder dem Widerruf der 
Erlaubnis. Bei unerlaubten Sondernutzungen endet die Ge-
bührenpflicht mit dem Zeitpunkt, zu dem die Sondernut-
zung tatsächlich eingestellt wird.

§ 14 Fälligkeit der Gebühren
1) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. 
Sie sind zu entrichten

a. bei auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren 
Dauer bei Erteilung der Erlaubnis,

b. bei auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmals 
bei Erteilung der Erlaubnis,

für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. Januar im Voraus.

c. bei unberechtigter Sondernutzung mit dem Zeitpunkt des 
Beginns ihrer Ausübung

d. für nachfolgende Monate bei Monatsgebühren jeweils bis 
zum 5. des Monats im Voraus.

2) Für bereits genehmigte Sondernutzungen wird die Ge-
bühr erstmals 14 Tage nach Zustellung des Gebührenbe-
scheides fällig.

§ 15 Gebührenfreiheit
Gebühren werden nicht erhoben, wenn die Sondernutzung 
im öffentlichen Interesse ausgeübt wird. Dies gilt insbeson-
dere für Veranstaltungen des Marktes Kipfenberg.

§ 16 Gebührenerstattung
1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig 
aufgegeben oder eine auf Widerruf genehmigte Sondernut-
zung widerrufen oder freiwillig aufgegeben, so besteht kein 
Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren.
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Öffnungszeiten:
Mi.: 8.00 - 16.00 Uhr
Do.: 8.00 - 14.00 Uhr 
Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.30 - 12.00 Uhr

Altmühlring 7 
85110 Arnsberg 
Tel. 08465/3907

Ihr
Partner

in Sachen
Raumgestaltung!

Försterstr. 3 | 85110 Kipfenberg

Tel. 0 84 65 / 17 35 15
www.raumausstattung-rehm.de

Öffnungszeiten:
Mo | Di ........................Nach Vereinbarung
Mi | Do | Fr | ..................09:00 – 12:30 Uhr
......................................15:00 – 18:00 Uhr
Sa .................................09:00 – 12:00 Uhr 

Raumaussta
ttung

Rehm
Wegen Sanierungsarbeiten

GARAGENVERKAUF

Bis zu

50%
auf Lagerware

Schreibwaren - Büroartikel
Zeitschriften - Geschenkartikel

Renate Gürtner
Försterstraße 1 - 85110 Kipfenberg

Tel. gesch. 0 84 65 / 2 81 - Fax: 13 02

Um lange Wartezeiten zum Schulanfang zu vermeiden, bieten 
wir Ihnen an, Ihre gewünschten Schulartikel für Sie im Vorfeld 

vorzubereiten.

Senden Sie uns hierzu eine E-Mail mit Ihrem detaillierten Auftrag 
sowie der Angabe Ihres Namens und der Telefonnummer an:

schreibwaren.guertner@t-online.de
Wir bestätigen den Auftrag und teilen Ihnen mit, 

bis wann Ihre Artikel abholbereit sind.

Telefon 08467.801900 | mail@kaminbau-lindner.de

60 ÖFEN
AUF 160 m2

ÜBERGROSSE, INNOVATIVE UND 
MODERNE OFENAUSSTELLUNG 

Montag, Dienstag, Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr; Mittwoch, Donnerstag: geschlossen
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2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilsmäßig er-
stattet, wenn der Markt Kipfenberg eine Sondernutzungser-
laubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

3) Wurde eine Sondernutzungserlaubnis deshalb widerru-
fen, weil der Gebührenschuldner gegen den Inhalt des Er-
laubnisbescheides verstoßen hat, so ist eine Gebührenerstat-
tung ausgeschlossen.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten
Wer dieser Satzung dadurch zuwiderhandelt, dass er eine 
öffentliche Verkehrsfläche unbefugt zu Sondernutzungen 
gebraucht oder die mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen 
und Bedingungen vorsätzlich oder fahrlässig nicht erfüllt, 
kann gemäß Art. 14 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung 
LV.m. Art. 66 Nr. 2 und 3 BayStrWG mit einer Geldbuße bis 
zu 2.500,00 Euro belegt werden.

§ 18 Übergangsbestimmungen
1) Diese Satzung gilt auch für bereits bestehende Sondernut-
zungen. Das Gebührenverzeichnis findet mit In-Kraft-Treten 
dieser Satzung Anwendung.

2) Für bisher nicht genehmigte aber tatsächlich in Anspruch 
genommene Sondernutzungen ist innerhalb eines Monats 
nach dem In-Kraft-Treten dieser Satzung ein Erlaubnisantrag 
beim Markt Kipfenberg einzureichen.

§ 19 Inkrafttreten
1) Diese Satzung tritt zum 02.08.2023 in Kraft.

2) Gleichzeitig treten die Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen vom 15.01.1975 und 
die Satzung über die Gebühren für Sondernutzungen an öf-
fentlichen Straßen vom 15.01.1975 außer Kraft.

Kipfenberg, 15.06.2023

Christian Wagner, Erster Bürgermeister

Gebührenverzeichnis –  
Anlage zu § 11 Abs. 1 der Satzung
Tarif-
stelle

Art d. Nutzung Berechnung Gebührensatz

Einheit Zeitraum Gebühr (Euro)

1 a Lagerung Bearbeitung 
und Vorbereitung von 
Materialien und Gegen-
stände aller Art, insbe-
sondere Baustoffen, 
Aufstellung von Kränen, 
Gerüsten, Baustellenein-
richtungen, Bauhütten, 
Umzäunungen und 
vergleichbaren Einrich-
tungen

m2 wöchentlich 0,50 E *)

b auf bisher als Parkplatz 
ausgewiesenen Flächen

m2 wöchentlich 1,80 E *)

2 Fahrradabstellanlagen 
Stück

jährlich 15,00 E

3 über das Straßenver-
kehrsrechtlich zulässige 
hinausgehende Abstel-
len von Fahrzeugen

a Busse, Lastwagen, 
Möbelwagen, Zugma-
schinen

Fahrzeug monatlich 75,00 E

b Personenwagen Fahrzeug monatlich 20,00 E

c Taxen Fahrzeug monatlich 75,00 E

d Sonstige Fahrzeuge Fahrzeug monatlich 10,00 E

e Fahrzeuge und Anhän-
ger zu Werbezwecken

Fahrzeug täglich 15,00 E

4 Fahrbahnüberspannen-
de Transparente Werbe-
fahnen etc.

Stück wöchentlich 10,50 E

5 Warenautomaten, die 
mehr als 15 cm in den 
öffentlichen Verkehrs-
raum ragen

m2 jährlich 10,00 E

6 a Aufstellen von Tischen, 
Stühlen, Sonnenschir-
men, Deko u. ä. vor 
Gaststätten oder ande-
ren Gewerbebetrieben

m2 monatlich 1,00 E *)

b auf bisher als Parkplatz 
ausgewiesenen Flächen

m2 monatlich 2,50 E *)

7 Verkaufseinrichtungen 
vor Einzelhandelsbetrie-
ben, Verrichtung ge-
werblicher Arbeiten

m2 jährlich 29,00 – 70,00 E

8 Verkaufsstände und 
-buden, Foodtrucks 
außerhalb eines festge-
setzten Marktes*)

m2 wöchentlich 2,50 – 20,00 E

9 Informationsstände

a zur freien Meinungsäu-
ßerung

gebühren-
frei

b für sonstige Zwecke Stück täglich 13,00 E

10 a Christbaumverkauf m2 wöchentlich 0,40 E *)

b Christbäume als Deko 
zu Werbezwecken

m2 monatlich 6,00 E *)

11 Standkonzerte zu 
Werbezwecken

täglich 34,50 E

12 Straßenfeste täglich 10,00 E

13 Werbeveranstaltungen 
vor Gewerbebetrieben

täglich 25,00-140,00 E

14 a oberirdisch verlegte 
Leitungen

Ifd. M. jährlich 0,70 – 5,00 E *)

b unterirdisch verlegte 
Leitungen

Ifd. M jährlich 0.70 – 4,00 E *)

15 Aufgrabungen, soweit 
diese nicht für Zwecke 
der öffentlichen Versor-
gung erforderlich sind

Ifd. M wöchentlich 
0,70 E *)

16 Blumenkübel, -tröge 
und Topfpflanzen

m2 jährlich 3,00 E *

17 Masten für Freileitun-
gen, Fahnen, Maibäume 
(soweit es sich nicht um 
Nutzungen handelt, 
über die privatrechtliehe 
Gestattungsverträge 
abzuschließen sind)

je Mast jährlich 10,00 E

18 Besondere Veranstaltun-
gen im Sinne der StVO, 
wenn durch sie der 
Gemeingebraucht 
beeinträchtigt werden 
kann

a Motorsportliehe Veran-
staltungen, sonstige 
Veranstaltungen, Ver-
suchsfahrten etc.

täglich 50 -1.000,00 E

b Fahrten mit Fahrzeugen, 
deren Abmessungen, 
Achsellasten oder 
Gesamtgewicht die 
allgemein je angefange-
ne zugelassenen Gren-
zen überschreiten 

je ange-
fangene 
20 km

10 -100,00 E

19 Zufahrten von gewerb-
lich genutzten Grund-
stücken z.B. 
Industriewerken 
Einzelhandelsstellen 
Tankstellen 
Gärtnereien 
Gaststätten 
Campingplätze

jährlich 50 – 2.500,00 E

20 a Werbeanlagen, Plakate 
und ähnliches bis zu 
einem Format von A 1

wöchentlich 2,00 E *)
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Tätigkeitsbereich:Verkauf von Wurst- und Backwa-
ren sowie Gemüse auf Märkten.  Wir bieten: 
Fahrtkostenzuschuss, Vermögenswirksamen Leis-
tungen, Mitarbeiterparkplätze, Jobradangebot sowie 
Vergünstigungen in unseren Betrieben und beim 
Mittagstisch. Bei Bedarf gibt es auch die Möglich-
keit einer Unterkunft. 

Weitere Details auf unserer Webpage unter Stellenan-
gebote oder einfach QR-Code oben scannen. 
Sie arbeiten mit Hand und Herz? Melden Sie sich 
bei Frau Kenkel.  Tel.: 08462 / 206 - 100 
hedwig.kenkel@kloster-plankstetten.de

     Wir suchen eine/n

Verkäufer*in (m/w/d) in Voll- / Teilzeit
                         für unseren Marktwagen

Scan mich
für mehr 
Infos !
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

Tel.: 03944-36160, Web: www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am Wasserturm

JETZT NOCH BAFA-ZUSCHUSS
FÜR RENOVIERUNG SICHERN!NEUE HAUSTÜR ?

Bahnhofstraße 51, 92345 Dietfurt 
Telefon 08464-6010112
Mehr unter: www.wittl.de

Ziegl Bauernhof Eis
der Familie Hollweck

aus Ammelhofen bei Pilsach

Neu im 
Regional-
Sortiment:

6. August 
Marktsonntag

20 % auf GARTEN-
MÖBELGRUPPEN*

• Frei zusammenstellbar
• Riesige Auswahl bekannter Hersteller

*Lagerware• EISENMÖBEL
• GARTENDEKO/PFLANZTÖPFE vorm Haus

Neunkirchener Str. 51 |  91207 Lauf  
Telefon: 09151 / 82690   

www.tierhilfe-franken.de

Luma von der Tier-
hilfe Franken e.V.    
Luma ist ein tolles Huskymädchen, 
aufgeschlossen und den Menschen 
zugewandt. Sie versteht sich wun-
derbar mit Artgenossen, kann gut 
mitgenommen werden  und fährt 
prima im Auto mit. Ihre Grundkom-
mandos macht sie tadellos, auch 
Kinder im Schulalter sind ihr will-
kommen. Ihre Grundkommandos 
macht sie tadellos, ist lieb und neu-

gierig und muss altersgemäß (1 J.) noch et-
was lernen, läuft jedoch bereits sehr schön 
an der Leine.

Neunkirchener Str. 51 |  91207 Lauf  
Telefon: 09151 / 82690   

www.tierhilfe-franken.de

Cooper von der Tier-
hilfe Franken e.V.     
Cooper (1 ½ J.)  ist ein bildhüb-
scher, intelligenter Prachtbursche, 
lernbereit und interessiert  spa-
ziert er durch den Tag. Sein Pfle-
geherrchen begleitet er mit ins 
Büro. Er befolgt seine Grundkom-
mandos, fährt perfekt im Auto 
mit, kennt Artgenossen, beson-
ders kleine Hunde. Neues verun-

sichert ihn einen kurzen Moment, daher 
wünschen wir uns für ihn ein Zuhause in 
ländlicher Umgebung.

WIR BRINGEN IDEEN ZU PAPIER
UND GESTALTEN IHRE PERSÖNLICHE WERBEANZEIGE!WERBEANZEIGE! IHRE PERSÖNLICHE WERBEANZEIGE!WERBEANZEIGE!

OFFSETDRUCK | DIGITALDRUCKIHR PARTNER FÜR QUALITÄTSDRUCKPRODUKTE
Gutenbergstr. 1 | 92334 Pollanten | Tel.: (0 84 62) 94 06-0 | www.fuchsdruck.de | info@fuchsdruck.de
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b Werbeanlagen, Plakate 
und ähnliches über 
einem Format von A1

wöchentlich 5,00 E *)

c Wahlwerbung 6 Wo-
chen vor dem Wahlter-
min und 2 Wochen 
nach dem Wahltermin

gebühren-
frei

*) Mindestgebühr 10,00 E

Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eige-
nen Wirkungskreis des Marktes Kipfenberg 
– Kostensatzung –
Der Markt Kipfenberg erlässt aufgrund von Art. 20 des 
Kostengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung folgende 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eige-
nen Wirkungskreis:

§ 1
Der Markt Kipfenberg erhebt für Tätigkeiten im eigenen 
Wirkungskreis, die er in Ausübung hoheitlicher Gewalt vor-
nimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Ausla-
gen).

§ 2
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenver-
zeichnis (Kommunales Kostenverzeichnis, KommKVz), das 
Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht 
im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erho-
ben, die nach, im Kostenverzeichnis bewerteten vergleich-
baren Amtshandlungen, zu bemessen ist. Fehlt eine ver-
gleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von einem 
bis fünfundzwanzigtauschend Euro erhoben. Unberührt 
bleiben Gebührenregelungen, die schon in anderen Sat-
zungen und Verordnungen getroffen sind.

§ 3
Diese Satzung tritt am 02.08.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 31.07.1998, zuletzt geändert mit der 2. 
Änderungssatzung vom 28.02.2002 außer Kraft.

Kipfenberg, den 15.06.2023

Christian Wagner, Erster Bürgermeister

Kommunales Kostenverzeichnis 
(KommKVz)

Anlage zu § 2

Tarif-
Gruppe

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr Euro

0 Allgemeine Verwaltung

00 Allgemeine Amtshandlungen 
Vorschriften der Tarifgruppe 01-8 des 
Kostenverzeichnisses gehen den 
Vorschriften der Tarifgruppe 00 vor

000 Anordnungen für den Einzelfall 15 – 600 €

001 Beglaubigungen: 1)

Beglaubigungen von Abschriften, 
Fotokopien und dgl. von eigenen 
Dokumenten

5 E pro beglaubig-
tem Dokument

Werden mehrere Abschriften, Foto-
kopien und dgl. gleichzeitig beglau-
bigt, kann die Gebühr je Beglaubi-
gung auf 50 % ermäßigt werden.

002 Bescheinigungen:

1. Erteilung einer Bescheinigung über 
steuerlich absetzbare Spenden

kostenfrei

2. Erteilung einer sonstigen Beschei-
nigung

5 bis 75 E

003 Einsicht in Akten und amtliche 
Bücher:

Einsicht in Akten und Bücher, soweit 
diese nicht in einem gebührenpflich-
tigen Verfahren gewährt werden.

0,75 E je Akt oder 
Buch, mindestens 5 
E

Die Gebühr erhöht sich um die 
Hälfte, wenn seit dem Abschluss der 
Akten oder Bücher mehr als zehn 
Jahre vergangen sind. Gebührenfrei 
ist die Einsicht in Rechtsvorschriften, 
Flächennutzungspläne und ähnliche 
für die Unterrichtung der Öffentlich-
keit bestimmte Schriftstücke und 
Pläne

004 Fristverlängerung:

1. Verlängerung einer Frist, deren 
Ablauf einen neuen Antrag auf 
Erteilung einer gebührenpflichtigen 
Genehmigung, Erlaubnis Bewilligung 
erforderlich machen würde.

1/10 bis ¼ der für 
die Genehmigung, 
Erlaubnis oder 
Bewilligung vorgese-
henen Gebühr, 
mindestens 5 E

2. Fristverlängerung in anderen 
Fällen

5 bis 60 E

1) Die Beglaubigung anderer als eigener Urkunden sowie von Unterschriften und 
Handzeichen ist, soweit die Gemeinden dafür zuständig sind (vgl. § 1 der Verord-
nung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörde – BayRS 2010-1-1-
1- in Verbindung mit Art. 33, 34 BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis 
zuzurechnen.

005 Zweitschriften:

Erteilung einer Zweitschrift 1/10 bis ½ der für 
die Erstschrift vorge-
sehenen Gebühr, 
mindestens 5 E. Ist 
für die Erstschrift 
eine Gebühr von 
0,50 bis 5 E vorge-
sehen, so ist diese 
Gebühr zu erheben; 
ist die Erteilung der 
Erstschrift gebühren-
frei, so beträgt die 
Gebühr 0,50 E je 
angefangene Seite, 
mindestens 5 E

006 Niederschriften 7,50 bis 75 E für 
jede angefangene 
Stunde

Besondere Amtshandlungen

02 Hauptverwaltung

020 Kommunalgesetze

1. Genehmigung zur Führung kom-
munaler Wappen und Fahnen (Art. 4 
Abs. 3 GO, Art. 3 Abs. 3 LkrO, Art. 3 
Abs. 3 BezO)

10 bis 2.500 E

2. Amtshandlungen bei der Durch-
führung von Bürgerbegehren und-
Bürgerentscheiden (Art. 18a GO, Art. 
25a LkrO)

kostenfrei (in Analo-
gie zu Art. 3 Abs 1 
Nr. 12 KG

021 Amtshandlungen im Vollstreckungs-
verfahren

1. Anordnungen von Zwangsmitteln 
(Art. 36 VwZVG), soweit sie nicht mit 
dem Verwaltungsakt verbunden ist, 
durch den die Handlung, Duldung 
oder Unterlassung aufgegeben wird

12,50 bis 150 E

2. Anwendung der Zwangsmittel 
Ersatzvornahme (Art. 32, 35 VwZVG) 
oder unmittelbarer Zwang (Art. 34, 
35 VwZVG)

50 bis 2.500 E

3. Entscheidung über unzulässige 
oder unbegründete Einwendungen 
gegen die Vollstreckung, die den zu 
vollstreckenden Anspruch betreffen 
(Art. 21 VwZVG) 3.0 bei Geldansprü-
chen

50 % der Pfän-
dungsgebühr nach § 
339 Abs. 4 AO 
mindestens 10 E

3.1 sonst 12,50 bis 200 E
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CONCEPT STORE GREDING

SALE

SCHUHE, LEDERJACKEN & ACCESSOIRES FÜR DAMEN UND 
HERREN | KONFEKTION FÜR HERREN | AN DER AUTOBAHN 2C
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03 Finanzverwaltung

030 Anmahnung rückständiger Beträge 
2)

5 bis 150 E

031 Ankündigung/Mitteilung über die 
Einleitung der Vollstreckung

12,50 bis 300 E

032 Amtshandlungen im Vollstreckungs-
verfahren (Art. 26 VwZVG) 
Abnahme der Vermögensauskunft 
Pfändung beweglicher Sachen

26 E

033 Schriftliche Pfändungsanordnungen 
Anordnung der Konten- oder Lohn-
pfändung

20 E

034 Erstellung von Kontoauszügen und 
Bescheinigung der Marktkasse

5 bis 50 E

035 Bescheinigung der steuerlichen 
Zuverlässigkeit (Realsteuern)

15 E

2) Gilt auch für Anmahnung durch öffentliche Bekanntgabe nach § 122 Abs. 3, 4 
AO

05 Standesamt

050 Trauungen außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Verwaltung

70 E

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 
(insbesondere im Vollzug des LStVG, 
des BaylMSchG und der aufgrund 
dieser Gesetze ergangenen Verord-
nungen 3)

110 Erteilung einer Erlaubnis oder Aus-
nahmebewilligung

15 bis 1.250 E

111 Nachträgliche Auflagen, Zurücknah-
me oder Widerruf einer Erlaubnis o- 
der Ausnahmebewilligung 3)

15 bis 600 E

12 Feuerbeschau

120 Feuerbeschau (§ 3 Abs. 2 der Verord-
nung über die Feuerbeschau – FBV)

a) Wenn keine oder nur geringfügige 
Mängel festgestellt werden

kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 1 Nr. 2 KG

b) Wenn erhebliche Mängel festge-
stellt werden

15 bis 1.000 E

121 Übertragung der Durchführung der 
Feuerbeschau auf Betriebe und sons-
tige Einrichtungen, für die nach Art. 
15 BayFwG Werkfeuerwehren Nr.2 
KG bestehen

kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 1 (§ 3 Abs. 4 
FBV)

122 Anordnung zur Beseitigung von Män-
geln (§ 6 FBV)

15 bis 1.000 E

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
und des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch (BauGB-MaßnG)

610 Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 28 
Abs. 2 Satz 1, §§ 24 ff. BauGB, § 3 
Abs.2 Satz 1 BauGB-MaßnG) 

kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 1 Nr. 2 KG

611 Herabsetzung des Verkaufspreises 
auf den Verkehrswert (§ 28 Abs. 3 
BauGB, § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB-
MaßnG) 

kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 1 Nr. 2 KG

612 Erteilung eines Negativzeugnisses (§ 
28 Abs. 1 Satz 3, §§ 24 ff. BauGB, § 
3 Abs.2 Satz 1 BauGB-MaßnG)

10 bis 25 E

613 Gebote nach §§ 176 bis 179 BauGB kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 1 Nr. 2 KG

614 Erteilung einer Genehmigung nach 
§§ 172 ff. BauGB im Vollzug einer Er-
haltungssatzung

15 bis 1.000 E

615 Versagung einer Genehmigung nach 
§§ 172 ff. BauGB

kostenfrei

616 Bestätigung der Gemeinde, dass das 
Bauvorhaben nicht im Gebiet einer 
Erhaltungssatzung liegt

kostenfrei nach Art. 
20 Abs. 3 KG LV.m. 
Art. 3 Abs. 1 KG

617 Schriftliche Erklärung der Gemeinde 
nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 
BayBO, dass das Genehmigungsver-
fahren nicht durchgeführt werden 
muss

25 – 50 E

3) Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 22 Abs. 2 KG in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer Kostenerhebung abzusehen ist.

63 Vollzug des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG)

630 Erlaubnis für Sondernutzungen an 
gemeindlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen (Art. 18, 19 und 22a 
BayStrWG)

10 bis 150 E

631 Anordnung nach Art. 18a Abs. 1 Satz 
2 BayStrWG

10 bis 600 E

632 Ersatzvornahme nach Art. 18b Abs. 1 
Satz 2 BayStrWG

50 bis 2.500 E

633 Bescheid über die Umlegung des Auf-
wands aus der Baulast für öffentliche 
Feld- und Waldwege auf die Beteilig-
ten (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 Abs. Nr. 2 
KG

kostenfrei nach Art. 
3 Abs. 4 Satz 2 
BayStrWG)

64 Telekommunikation

640 Bearbeitung von Anträgen (inklusive 
Trassenauskunft) auf Zustimmung 
nach § 223 Abs. 4 TKG

1. Bei Kleinmaßnahmen (unter 100 
m2 oder 100 m Grabenlänge

50 E

2. sonst 200 E

67 Straßenreinigungs- und Sicherungs-
verordnung

670 Befreiung von in der Verordnung fest-
gelegten Verboten

10 bis 375 E

671 Befreiung oder sonstige angemesse-
ne Regelungen wegen unbilliger Här-
te

10 bis 75 E

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirt-
schaftsförderung

70 Allgemeine Amtshandlungen

700 Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang

10 bis 400 E

701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 
aufgrund einer Satzung

10 bis 1.250 E

702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme 
bzw. Widerruf einer Erlaubnis der 
Ausnahmebewilligung nach TarifNr. 
701; 4)

0- 10 bis 600 E

703 Anordnung zur Erfüllung einer sat-
zungsmäßigen Verpflichtung

10 bis 660 E

73 Besondere Amtshandlungen

Marktwesen (§ 69 GewO)

730 Zuweisung, Ausnahmebewilligung 10 bis 150 E

731 Nachträgliche Auflagen, Zurücknah-
me einer Zuweisung oder Ausnah 
mebewilligung 4)

10 bis 150 E

4) Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 22 Abs. 2 KG in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer Kostenerhebung abzusehen ist.

75 Bestattungswesen (Friedhof)

750 Genehmigung zur Vornahme ge-
werblicher Arbeiten im Friedhof

10 bis 600 E

751 Genehmigung zum Befahren des 
Friedhofs mit Fahrzeugen

10 bis 150 E

752 Genehmigung zur Errichtung eines 
Grabmals, einer Einfriedung und 
sonstiger baulicher Anlagen und Ge-
nehmigung von Änderungen solcher 
Anlagen

10 bis 150 E

753 Genehmigung aufgrund einer Ge-
meindeverordnung

10 bis 1.250 E

754 Einzelanordnung aufgrund einer Ge-
meindeverordnung

10 bis 600 E
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Alles wird teurer? Muss es nicht!
Ich prüfe Ihre Versicherungen:

• Haftpflicht
• Hausrat
• Wohngebäude
• Unfall
• Berufsunfähigkeit
• Altersvorsorge

Daniel Stenzel
Bankkaufmann
Levelingstr. 102a
85049 Ingolstadt
0841 / 12 94 81 83
0176 /80 69 70 68
daniel.stenzel@fp-finanzpartner.de
www.fp-finanzpartner.de/berater/daniel-stenzel

Bauzentrum Mayer | Siemensstraße  | 85055 Ingolstadt | bauzentrum-mayer.de | Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr | Samstag 9 - 13 Uhr  
Jeden Sonntag SchauSonntag von 13 - 17 Uhr (außer an Feiertagen), keine Beratung, kein Verkauf

Modernis ierung,  Renovierung und Neubau.

BAUZENTRUM MAYER – DIE ADRESSE.

Neues Projekt?
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    Wir suchen Unterstützung (m/w/d)

 für unser Gästehaus, im Bereich

Hotel & Seminarvorbereitung 

Scan mich
für mehr 
Infos !

Sie versorgen unsere Tagungsgäste mit allen 
Malzeiten und kümmern sich um die Vor- und Nach-
bereitung der Tagungsräume sowie die Zimmerpfl e-
ge. Wir bieten: Festanstellung mit Schichtdienst 
(Frühschicht ab 7 Uhr und Abendschicht bis 
20:30 Uhr – max. 40 Std/Woche, ohne Zwischen- 
dienst oder Spätschicht sowie freie Wochenenden. 
Fahrtkostenzuschuss, Vermögenswirksamen Leis-
tungen, Vergünstigungen in unseren Betrieben
und Mitarbeiterparkplätze. Bei Bedarf gibt es auch 
die Möglichkeit einer Unterkunft. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Tel.: 08462/206-100 
E-Mail: hedwig.kenkel@kloster-plankstetten.de

Spannrahmen - Drehrahmen - Schieberahmen
Rollo - Lichtschachtabdeckungen

Rumburgstraße 29 - 85125 Enkering
08467 / 801 99 03 - www.helmers-fliegengitter.de

Helmers
Fliegen- & Insektenschutzsysteme

Sonnenschutz - Innenbeschattung

Rumburgstraße 29 - 85125 Enkering
08467 / 801 99 03 - www.helmers-fliegengitter.de

seit 1981

Die Altfettrecycling Lesch GmbH & Co. KG ist als zertifizierter Entsorgungs- 
fachbetrieb Dienstleister für termingerechte Abholung und professionelles  

Recycling von gebrauchtem Speisefett bzw. Speiseöl.

Online-Bewerbung und  
weitere Stellenangebote:  
www.altfett-lesch.de/ 
stellenangebote

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen per Email an:  
Bewerbung@altfett-lesch.de

Te
www.

l. 09173 - 874
altfett-lesch.de

WIR BIETEN DIR:

€

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS IN THALMÄSSING  
suchen wir ab sofort einen zuverlässigen und  

motivierten Umwelthelden (m/w/d) als

MITARBEITER/IN FÜR IT- UND SOCIAL MEDIA
KAUFM. MITARBEITER DISPOSITION

KRAFTFAHRER
Ausführliche Informationen findest Du auf unserer Homepage.
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Jeder Nutzer sollte bestrebt sein, durch Eigenverantwortlich-
keit, die Turnhalle mit Inventar in einem gepflegten Zustand 
zu halten.

Wettkämpfe und Veranstaltungen dürfen nur mit vorheriger 
Einwilligung des Marktes Kipfenberg durchgeführt werden. 
Die Einwilligung kann von der Erfüllung von Auflagen ab-
hängig gemacht werden. Sie ist mindestens vier Wochen vor 
der Veranstaltung bei der Marktgemeinde Kipfenberg 
schriftlich zu beantragen.

§ 4 Verhalten in der Turnhalle
Die Halle darf nur in Anwesenheit eines verantwortlichen 
Trainers, Sportlehrers, Übungsleiters oder Vereinsverant-
wortlichen betreten und benutzt werden. Dieser ist für die 
Einhaltung der Nutzungs- und Entgeltordnung und für den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Sportbetriebs verantwortlich.

In der Halle hat sich jeder so zu verhalten, dass kein anderer 
gefährdet oder geschädigt wird.

Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind ge-
nau zu beachten. Sicherheitseinrichtungen (Notausgänge, 
Feuerlöscher, etc.) dürfen nur bestimmungsgemäß benutzt 
werden. Flucht- und Rettungswege sind frei zu halten. Im 
Übrigen ist die aushängende Brandschutzverordnung der 
Hallen zu beachten.

Die Fluchttüren der Hallen sind nur bei Gefahr und demzu-
folge nicht als Eingangsoder Ausgangstür zu benutzen. Sie 
sind während des Sportbetriebs geschlossen zu halten.

Die Nutzer und Besucher haben alle Einrichtungen und das 
Inventar pfleglich zu behandeln. Nach der Nutzung ist die 
Halle in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen.

Hallen- und Sportflächen dürfen nur mit Sportschuhen, die 
nicht auf der Straße getragen werden und deren Sohlen 
möglichst abriebfest sind, betreten werden.

Barfußbereich und Nassräume dürfen nur mit Badeschuhen 
oder barfuß betreten werden.

Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Erste-Hilfe-
Kästen und Feuerlöscher dürfen niemals verstellt und nicht 
verschlossen werden.

Die Gruppe, die am jeweiligen Tag als letzte die Halle be-
nutzt, hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Fenster und Dach-
luken geschlossen sind, das Licht in den Hallen ausgeschaltet 
ist sowie alle Türen ordnungsgemäß verschossen sind.

Es ist auf sparsamen Umgang mit Energie und Wasser zu 
achten. Das Müllaufkommen ist so gering wie möglich zu 
halten.

Der Verzehr von Speisen und Getränken in der Halle ist 
grundsätzlich untersagt. Eine Ausnahmeregelung kann für 
bestimmte Veranstaltungen von der Marktgemeinde Kipfen-
berg auf schriftlichen Antrag hin erteilt werden.

Das Mitnehmen von Hunden und anderen Tieren ist nicht 
gestattet.

Das Rauchen und Kaugummikauen ist im gesamten Gebäu-
de untersagt.

§ 5 Benutzung von Einrichtungen  
und Sportgeräten

Die Trainer, Sportlehrer, Übungsleiter oder Vereinsverant-
wortlichen haben vor der Nutzung die Einrichtungsgegen-
stände und Sportgeräte auf äußerlich erkennbare Mängel 
und Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Mängel und Schäden 

85 Jagdwesen

851 Abwicklung von Wildschäden

1. Gütliche Einigung zwischen Ge-
schädigtem und Ersatzpflichtigen bei 
gemeldeten Wildschäden

kostenfrei

2. Abwicklung von gemeldeten Wild-
schäden (Bestätigung der Anmel-
dung, Vorbereitung, Einladung und 
Teilnahme an Schätzterminen Anferti-
gung von Niederschriften, Erlass von 
Vorbescheiden etc.)

30 bis 50 E je ange-
fangene Stunde

Nutzungs- und Entgeltordnung für die alte 
und neue Turnhalle an der Grund- und  
Mittelschule am Limes Kipfenberg  
(Turnhallenordnung)
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei-
tige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleich-
wohl für alle Geschlechter.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Nutzungs- und Entgeltordnung gilt für die alte und 
neue Turnhalle an der Grund- und Mittelschule am Limes 
Kipfenberg.

§ 2 Nutzungsrecht
Die Turnhallen dienen vorwiegend dem Schulsport sowie 
dem Hort zum Sport. Außerhalb der Zeiten für die schulische 
Inanspruchnahme stehen die Turnhallen auch den örtlichen 
Vereinen und Organisationen zur Verfügung. Die gemeind-
liche Nutzung im Rahmen des Schulsports hat bei der Bele-
gung Vorrang. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, die 
Turnhallen zu eigenen Zwecken zu verwenden.

Die Turnhallen dienen vorwiegend der Erholung und Aus-
übung des Sports, in Einzelfällen werden auch gemeindliche 
und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. Die Benut-
zung richtet sich nach den Vorschriften dieser Nutzungs- 
und Entgeltordnung.

Die Vergabe der Nutzungszeiten ist Sache des Marktes Kip-
fenberg und bedarf der vertraglichen Regelung (Belegungs-
plan). In den Ferienzeiten ist keine Nutzung der Turnhallen 
durch Vereine möglich.

Die Hallen sind zu den im Belegungsplan bzw. von der 
Marktgemeinde festgelegten Zeiten ordnungsgemäß zu ver-
lassen. Das Gebäude ist von außen zu verschließen. Es sind 
alle Lichter auszuschalten und alle Türen ordnungsgemäß 
abzusperren. Die Gemeinde behält sich vor, den Betrieb der 
Turnhallen aus zwingenden Gründen vorübergehend einzu-
stellen, die festgelegten Benutzungszeiten zu ändern bzw. 
bestimmte Personen und/oder Personengruppen von der Be-
nutzung auszuschließen.

Die Einteilung der Turnhallenbelegung findet einmal jährlich 
statt. Nachträgliche Wünsche in der Belegung sind mit der 
Gemeindeverwaltung abzusprechen. Ein Anspruch auf Zu-
teilung bestimmter Benutzungszeiten besteht nicht.

§ 3 Nutzungsbedingungen
Die Halle darf nur in Anwesenheit eines Trainers, Sportleh-
rers, Übungsleiters oder einem Vorstand bestimmten Verant-
wortlichen des Vereins genutzt werden.
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sind der Marktgemeinde Kipfenberg bzw. dem Schulhaus-
meister unverzüglich anzuzeigen.

Die Trainer, Sportlehrer, Übungsleiter oder Vereinsverant-
wortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass schadhafte 
Einrichtungen und Geräte nicht benutzt werden.

Alle Nutzer der Hallen haben im Anschluss an den Unterricht 
bzw. Sportbetrieb die benutzten Geräte wieder abzubauen, 
an den dafür vorgesehenen Platz zu stellen und bei Bedarf 
zu reinigen.

Einrichtungen und Geräte sind nur ihrem Zweck entspre-
chend, d.h. bestimmungsgemäß zu benutzen.

§ 6 Hausrecht
Das Hausrecht übt der Markt Kipfenberg bzw. üben grund-
sätzlich die Trainer, Sportlehrer, Übungsleiter oder Vereins-
verantwortlichen aus, die die Hallen benutzen. Sie sind be-
rechtigt, Personen zurückzuweisen oder von der Nutzung 
auszuschließen, sofern gegen diese Personen der Verdacht 
eines erheblichen Sicherheitsrisikos (z.B. aufgrund von Alko-
hol- oder Drogenkonsums) besteht.

Ein Benutzer kann auch bei schwerwiegenden Verstößen ge-
gen diese Turnhallenordnung von der weiteren Nutzung der 
Hallen ausgeschlossen werden.

§ 7 Haftung
Die Benutzung der Turnhallen geschieht grundsätzlich auf 
eigene Gefahr des Benutzers, der die gebotene Sorgfalt an-
zuwenden und insbesondere entsprechende Hinweise der 
Gemeinde zu beachten hat. Es wird keine Haftung für die 
Beschädigung und den Verlust von mitgebrachten Sachen, 
Gegenständen, Kleidungsstücken, Geld und Wertsachen der 
Benutzer und Besucher übernommen.

Bei allen Beschädigungen und Zerstörungen von Einrich-
tungen und Geräten haftet der Verursacher.

§ 8 Entgelte
Für die Benutzung der alten sowie der neuen Turnhalle fallen 
110,00 Euro pro Jahr pro Sparte pro Verein an. Für Schul-
sport und Benutzung der Hallen durch den Hort fallen keine 
Gebühren an.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes entsteht zum 
Zeitpunkt der Buchung/Reservierung der Örtlichkeit mit Be-
kanntgabe des Belegungsplans.

Es wird einmal jährlich im Voraus abgerechnet.

Das Entgelt ist 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung 
fällig.

Es erfolgt keine Rückerstattung bei Nichtnutzung oder Aus-
schluss von der Nutzung.

§ 9 Eintragungspflicht
Die Zeiten sind nach aushängendem Belegungsplan einzu-
halten. Die Belegung ist durch Unterschrift auf dem aushän-
genden Zeit-/Belegungsplan zu bestätigen.

Die Benutzung der Erste-Hilfe-Kästen ist in die mit Bele-
gungsplan aushängende Liste mit einzutragen, damit dieser 
wieder ordnungsgemäß befüllt werden kann. Ebenfalls in 
die Liste sind sämtliche Meldungen (technische Defekte (z.B. 
Licht etc.), sonstige Mängel) einzutragen, damit diese zeit-
nah behoben werden können um evtl. schwerwiegendere 
Mängel zu vermeiden.

§ 10 Datenschutz
Soweit Daten erhoben, gespeichert oder verarbeitet werden, 
erfolgt dies auf Grundlage der Europäischen Datenschutz-
verordnung (EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) sowie weiterer ge-
setzlicher Bestimmungen. Der Verantwortliche im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung sowie sonstiger daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen ist der:

Markt Kipfenberg 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Christian Wagner 
Marktplatz 2 
85110 Kipfenberg 
Tel. 08465/9410-0 
Fax 08465/9410-23 
E-Mail: poststelle@markt-kipfenberg.de

Datenschutzbeauftragter des Marktes Kipfenberg: 
Alexander Heiderscheid 
Marktplatz 2 
85110 Kipfenberg 
Tel. 08465/9410-46 
E-Mail: alexander.heiderscheid@markt-kipfenberg.de

Mit der Benutzung der Turnhallen erklären sich die Nutzer 
damit einverstanden, dass personen- und vereinsbezogene 
Daten im Rahmen der Nutzung für andere Nutzer z. B. den 
Belegungsplan betreffend eingesehen werden dürfen bzw. 
mit Belegungsplan aushängen.

§ 11 Inkrafttreten
Die Nutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.09.2023 in 
Kraft.

Kipfenberg, 06.07.2023

Christian Wagner, Erster Bürgermeister

Friedhofsverwaltung Kipfenberg
Aus gegebenem Anlass weist der Markt Kipfenberg auf Fol-
gendes hin: 

In letzter Zeit wurde wieder vermehrt festgestellt, dass auf 
dem Friedhof Kipfenberg (Neuer Teil) auf der Urnenwand 
wieder Grabschmuck wie Gestecke, Grablichter, Vasen etc. 
abgestellt und dort leider teilweise nicht mehr abgeräumt 
werden (z.B. an Feiertagen). 

Der Markt Kipfenberg weist darauf hin, dass dies nicht ge-
stattet ist, sondern nur geduldet wird.

Auch die leeren Grablichter werden in den momentan leer-
stehenden Nischen entsorgt.

Am Friedhofseingang stehen Mülltonnen für die ordnungs-
gemäße Entsorgung bereit.

Copyright: Markt Kipfenberg
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Gemäß § 23 „Gärtnerische Gestaltung der Gräber“ der 
Friedhofssatzung des Marktes Kipfenberg vom 07.01.2021 
gilt Folgendes:

(1) Jede Grabstätte muss spätestens 6 Monate nach der Be-
stattung gärtnerisch in einer würdigen Weise angelegt und 
dauernd gepflegt und unterhalten werden. Die Gestaltung 
der Grabstätte ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, des 
Gräberfeldes und der unmittelbaren Umgebung anzupas-
sen. Es dürfen nur geeignete Gewächse verwendet werden, 
die benachbarte Gräber nicht beinträchtigen. Wild wuchern-
der und von Schädlingen befallener Bewuchs ist zu entfer-
nen.

(2) Anpflanzungen und Ausschmückungen neben der Grab-
stätte sind untersagt. Benachbarte Gräber, öffentliche Anla-
gen und Wege dürfen durch die Anpflanzung und Aus-
schmückungen auf den Gräbern nicht beeinträchtigt 
werden. Anpflanzungen oder Gestaltungen aller Art neben 
den Grabstätten und auf Wegen dürfen nur vom gemeind-
lichen Bauhof ausgeführt werden. Die Grabpflege muss 
auch um den Bereich der Grabstätte herum stattfin-
den.

Das Aufstellen von Dekoration (Blumenschalen, Figuren 
usw.) neben der Grabstätte und auf den Wegen ist nicht 
gestattet. Dies gilt auch, wenn das Grab selbst größer ist als 
die angelegte Grabstätte.

(3) An und vor der Urnenwand sind Anpflanzungen 
und Ausschmückungen untersagt. An Urnestelen kön-
nen Blumen und Ausschmückungen an den dafür vor-
gesehenen Ablageflächen abgelegt werden.

(4) Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorge-
sehenen Abfallstellen zu entsorgen.

(5) Anpflanzungen mit Zwerggehölzen und anderen Ge-
wächsen dürfen über die zulässigen Grabmaße nicht hinaus-
wachsen und nicht höher als 90 cm sein. Größere strauch- 
und baumartige Pflanzen und Bäume auf Grabstätten sind 
grundsätzlich nicht gestattet, weil sie weitere Bestattungen 
beeinträchtigen können. Zur Bepflanzung der Grabstätten 
sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die be-
nachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchti-
gen.

(6) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass stark 
wuchernde oder nicht ansehnliche Anpflanzungen entfernt 
werden. Die Entfernung oder der Rückschnitt kann auch ver-
langt werden, wenn das Gesamtbild eines Gräberfeldes ge-
stört ist. Auch die Beseitigung anderer Ausschmü-
ckungen kann verlangt werden. Wird der Aufforderung 
der Entfernung nicht nachgekommen kann die Verwal-
tung die Entfernung veranlassen und die Kosten in 
Rechnung stellen.

Bzgl. der Urnenwand am Friedhof in Kipfenberg (Neu-
er Teil) werden Ausschmückungen an Feiertagen, Jah-
restagen oder nach Sterbefällen künftig für 4 Wochen 
geduldet. Danach ist der Grabschmuck eigenständig 
vom Grabnutzungsberechtigten zu entfernen und ord-
nungsgemäß zu entsorgen. 

Ist dies nicht der Fall, wird dies vom Markt Kipfenberg ent-
fernt und ordnungsgemäß entsorgt. Die Kosten hierfür wer-
den dem Grabnutzungsberechtigen in Zukunft in Rechnung 
gestellt bzw. auf die Allgemeinheit umgelegt. 

Wer eine Urnenbestattung wünscht, aber dennoch beab-
sichtigt, das Grab dann auszuschmücken, hat die Möglich-
keit ein Urnenerdgrab bzw. ein anderes Grab zu erwerben, 
wo dies möglich und auch gestattet ist. 

Der Hintergrund des Erwerbs einer Nische in der Urnenwand 
ist u.a., dass für den Grabnutzungsberechtigten der Pflege-
aufwand so gering wie möglich gehalten wird. 

Der Markt Kipfenberg bittet, dies bei Neuerwerb von Grab-
nutzungsrechten zu überdenken und berät hier gerne. 

Gemäß § 22 Abs. 7 der Friedhofssatzung ist jede Änderung 
der Anschrift des Nutzungsberechtigten der Verwaltung 
zeitnah mitzuteilen. Eine Bekanntgabe gegenüber der Fried-
hofsverwaltung bzgl. Änderungen personenbezogener Da-
ten, wie z.B. Änderung der Meldeadresse liegt auch im Inte-
resse des Grabnutzungsberechtigten. So ist eine 
uneingeschränkte Kontaktaufnahme zwischen Friedhofsver-
waltung und Grabnutzungsberechtigten ohne große Zeit-
verzögerung gegeben.

Für Rückfragen bzgl. aller den Friedhof betreffenden Ange-
legenheiten stehen den Bürgerinnen und Bürgern die Mitar-
beiter der Friedhofsverwaltung des Marktes Kipfenberg ger-
ne zur Verfügung, Tel. 08465/9410-0.

Illegale Müllablagerungen 
Leider musste der Markt Kipfenberg in letzter Zeit vermehrt 
wilde Müllablagerungen feststellen. 

Der Markt Kipfenberg weist darauf hin, dass jegliche Abla-
gerungen von Müll zur Anzeige gebracht werden und bittet 
die Mitbürgerinnen und Mitbürger bei evtl. Wahrneh-
mungen die Marktverwaltung zu informieren. 

Wer derartiges beobachtet, sollte sich Ort, Zeit und das Kfz-
Kennzeichen notieren und den Vorgang der Gemeindever-
waltung melden. 

Auf Wunsch werden diese Informationen streng vertraulich 
bzw. auch anonym behandelt. 

Das widerrechtliche Ablagern von Müll ist ein Straftatbe-
stand und wird zur Anzeige gebracht.

Brennholzvergabe
Es wäre noch Brennholz aus den gemeindlichen Wäldern zur 
Vergabe. 

Interessenten melden sich bitte im Bauamt bei Frau Ober-
meier, Tel. 08465/9410-32, bauamt@markt-kipfenberg.de. 

Gartenfläche in Arnsberg zu verpachten
Ab dem 01.10.2023 ist ein kleiner Nutzgarten in Arnsberg 
neu zu verpachten. Der Garten hat eine Fläche von ca. 122 
m² und befindet sich auf dem Grundstück Fl. Nr. 108 der 
Gemarkung Arnsberg (neben dem Parkplatz an der Bootsan-
legestelle). Die jährliche Pacht beträgt 10 €. Auf der Home-
page des Marktes Kipfenberg kann der entsprechende Plan 
für den Nutzgarten eingesehen werden. 

Soweit Sie Interesse an dieser Gartenfläche haben, bitten wir 
Sie um Einreichung einer schriftlichen Bewerbung bis späte-
stens 31.08.2023.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Winkler während der allgemei-
nen Öffnungszeiten des Rathauses (Marktplatz 2, 85110 
Kipfenberg, Tel. Nr. 08465/9410-39) gern zur Verfügung.

Ferienprogramm 2023

Farben aus der Natur herstellen 

Wann: Freitag, 04. August, 13.00 – 16.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: 7 – 10 Jahre
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 8 Personen 

13. Pfahldorfer Limeslauf

Wann: Sonntag, 06. August, 13.30 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Erhard Regler, +49 8465 1278,  
limeslauf-pfahldorf@web.de 
Ort/Veranstalter: Schulgebäude, Alte Hauptstraße 3,  
Pfahldorf/Limeslauf Pfahldorf
Alter: 0 – 99 Jahre
Teilnahme kostenlos 

Roter-Rucksack-Entdeckertour: „Tour zum Felsentor“

Wann: Sonntag, 06. August, 14.00 - 16.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Schützenhaus in Oberemmendorf, Sailerweg 4/ 
Markt Kipfenberg, Tourist-Information 
Alter: ab 6 Jahren, nur in Begleitung eines Erwachsenen
Teilnahme kostenlos  
Gruppengröße: min. 5, max. 25 Personen,  
inkl. Begleitpersonen 

Flechtkurs

Wann: Montag, 07. August, 13.00 – 14.30 Uhr und 15.00 – 16.30 Uhr
Anmeldung/Infos: Cornelia König, +49 151 20429521
Ort/Veranstalter: Atelier im Reiglhaus, Marktplatz 18, Kipfenberg
Alter: 8 – 15 Jahre
Kostenbeitrag: 10,- € 
Gruppengröße: max. 12 Personen

Auf geht´s zum Limesfest –   
Volkstänze, Maßkrugstemmen und Co. 

Wann: Dienstag, 08. August, 17.00 – 19.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Franziska Straus, +49 170 3480800
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- und 
Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: ab 13 Jahren
Kostenbeitrag: 5,- €
Gruppengröße: unbegrenzt

Limesmarsch – Ein Tag ein Römer sein

Wann: Dienstag, 01. August, ab 09.30 Uhr
Anmeldung/Infos: keine Anmeldung, www.limesmarsch2023.de
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1,  
Kipfenberg/Limesmarsch 2023 Legio III
Alter: ab 6 Jahren
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt 

Kinderkirchenführung

Wann: Dienstag, 01. August, 10.00 – 11.00 Uhr
Anmeldung/Infos: keine Anmeldung notwendig
Ort/Veranstalter: Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,  
Geißberg 15, Kipfenberg/Katholisches Pfarramt Kipfenberg
Alter: 8 – 14 Jahre
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt

Zauntiertiere gestalten

Wann: Mittwoch, 02. August, 09.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 6 Jahren 
Kostenbeitrag: 7,- €, Der Betrag ist bis eine Woche vorher in der 
Tourist Information zu bezahlen 
Gruppengröße: min. 5, max. 14 Personen
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Zelten, Lagerfeuer, Sternenhimmel und Co. 

Wann: Mittwoch, 02. August, 14.00 – Samstag, 05. August, 12.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Annemarie Nefzger, +49 8465 1037
Ort/Veranstalter: Kolpingheim Wemding, Adolf-Kolpingstraße 9, 
Wemding/Kolpingjugend Kipfenberg
Alter: 10 – 15 Jahre
Kostenbeitrag: 95,- €, Kolpingmitglieder, Geschwisterkinder 85,- €
Gruppengröße: max. 15 Personen 

Entike am Limes – Stopmotionfilm selber machen!

Wann: Donnerstag, 03. August, 10.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 905707 
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1, Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren
Teilnahme kostenlos  
Gruppengröße: max. 15 Personen
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Ferienprogramm 2023

Farben aus der Natur herstellen 

Wann: Freitag, 04. August, 13.00 – 16.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: 7 – 10 Jahre
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 8 Personen 

13. Pfahldorfer Limeslauf

Wann: Sonntag, 06. August, 13.30 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Erhard Regler, +49 8465 1278,  
limeslauf-pfahldorf@web.de 
Ort/Veranstalter: Schulgebäude, Alte Hauptstraße 3,  
Pfahldorf/Limeslauf Pfahldorf
Alter: 0 – 99 Jahre
Teilnahme kostenlos 

Roter-Rucksack-Entdeckertour: „Tour zum Felsentor“

Wann: Sonntag, 06. August, 14.00 - 16.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Schützenhaus in Oberemmendorf, Sailerweg 4/ 
Markt Kipfenberg, Tourist-Information 
Alter: ab 6 Jahren, nur in Begleitung eines Erwachsenen
Teilnahme kostenlos  
Gruppengröße: min. 5, max. 25 Personen,  
inkl. Begleitpersonen 

Flechtkurs

Wann: Montag, 07. August, 13.00 – 14.30 Uhr und 15.00 – 16.30 Uhr
Anmeldung/Infos: Cornelia König, +49 151 20429521
Ort/Veranstalter: Atelier im Reiglhaus, Marktplatz 18, Kipfenberg
Alter: 8 – 15 Jahre
Kostenbeitrag: 10,- € 
Gruppengröße: max. 12 Personen

Auf geht´s zum Limesfest –   
Volkstänze, Maßkrugstemmen und Co. 

Wann: Dienstag, 08. August, 17.00 – 19.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Franziska Straus, +49 170 3480800
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- und 
Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: ab 13 Jahren
Kostenbeitrag: 5,- €
Gruppengröße: unbegrenzt

Limesmarsch – Ein Tag ein Römer sein

Wann: Dienstag, 01. August, ab 09.30 Uhr
Anmeldung/Infos: keine Anmeldung, www.limesmarsch2023.de
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1,  
Kipfenberg/Limesmarsch 2023 Legio III
Alter: ab 6 Jahren
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt 

Kinderkirchenführung

Wann: Dienstag, 01. August, 10.00 – 11.00 Uhr
Anmeldung/Infos: keine Anmeldung notwendig
Ort/Veranstalter: Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,  
Geißberg 15, Kipfenberg/Katholisches Pfarramt Kipfenberg
Alter: 8 – 14 Jahre
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt

Zauntiertiere gestalten

Wann: Mittwoch, 02. August, 09.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 6 Jahren 
Kostenbeitrag: 7,- €, Der Betrag ist bis eine Woche vorher in der 
Tourist Information zu bezahlen 
Gruppengröße: min. 5, max. 14 Personen
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Zelten, Lagerfeuer, Sternenhimmel und Co. 

Wann: Mittwoch, 02. August, 14.00 – Samstag, 05. August, 12.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Annemarie Nefzger, +49 8465 1037
Ort/Veranstalter: Kolpingheim Wemding, Adolf-Kolpingstraße 9, 
Wemding/Kolpingjugend Kipfenberg
Alter: 10 – 15 Jahre
Kostenbeitrag: 95,- €, Kolpingmitglieder, Geschwisterkinder 85,- €
Gruppengröße: max. 15 Personen 

Entike am Limes – Stopmotionfilm selber machen!

Wann: Donnerstag, 03. August, 10.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 905707 
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1, Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren
Teilnahme kostenlos  
Gruppengröße: max. 15 Personen
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Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass bei allen Veranstaltungen Bilder für 
Berichterstattungen, Werbung, Amtsblatt, Facebook und Internet gemacht werden. 
Sollten Sie die Abbildung Ihrer Kinder nicht wünschen, teilen Sie das dem Veran-
stalter/dem Fotografen bitte vorher mit! www.kipfenberg.de

Erneuerbare Energien und Insektenhotels –  
eine tolle Kombi!

Wann: Freitag, 18. August, 14.00 – 16.30 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/N-ERGIE Aktiengesellschaft Nürnberg
Alter: ab 8 Jahren 
Kostenbeitrag: 3,- €, Der Betrag ist bis eine Woche vorher in der 
Tourist Information zu bezahlen
Gruppengröße: min. 10
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Bayerische Lieder und Kinderspiele

Wann: Montag, 28. August, 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Franziska Straus, +49 170 3480800
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- 
und Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 6 – 15 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt 

Die große Goaßhenker-Olympiade

Wann: Dienstag, 05. September, 15.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Christine Forster, +49 151 75096860
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- und 
Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 5 – 12 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 20 Personen

Spielenachmittag – Wilde Spiele

Wann: Mittwoch, 06. September, 09.00 – 12.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Schulhof der Grund- und Mittelschule „Am Limes“, 
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 6 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 10 Personen

Roter-Rucksack-Entdeckertour: „Wandern & Singen“

Wann: Donnerstag, 07. September, 15.00 - 18.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Maibaum in Kipfenberg, Eichstätter Straße/ Markt 
Kipfenberg, Tourist-Information 
Alter: ab 6 Jahren,  
nur in Begleitung eines Erwachsenen
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 25 Personen,  
inkl. Begleitpersonen 

Tennisschnuppern

Wann: Mittwoch, 09. August, 10.00 – 13.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Sigrid Heinz, +49 171 5707787
Ort/Veranstalter: TC Blau-Weiß Kipfenberg, Birktal 2, Kipfenberg
Alter: 6 – 16 Jahre
Kostenbeitrag: 3,- €, inkl. einer Würstlsemmel
Gruppengröße: max. 15 Personen
Bitte mitbringen: saubere Turnschuhe, Tennisschläger (wenn möglich), 
kostenlose Leihschläger sind vorhanden, Getränk

Bewegung Kunterbunt

Wann: Donnerstag, 10. August, 14.00 – 15.30 Uhr und 16.00 – 17.30 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 151 59155353
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/VfB, Abt. Turnen
Alter: Gruppe 1: ab 6 Jahren, Gruppe 2: ab 10 Jahren 
Teilnahme kostenlos, Gruppengröße: min. 6 Personen pro Gruppe

Entike am Limes – Stopmotionfilm selber machen!

Wann: Donnerstag, 10. August, 10.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 905707 
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1, Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 15 Personen

Kräuterbutter selbst herstellen 

Wann: Freitag, 11. August, 09.00 – 11.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40
Ort/Veranstalter: Spielplatz in Böhming, Angerweg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 5 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 10 Personen

Tradition lebt! Kräuterbuschen binden

Wann: Montag, 14. August, 10.30 – 11.30 Uhr
Anmeldung/Infos: Christine Forster, +49 151 75096860
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- 
und Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 6 – 15 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt

Blumenringe gestalten mit Trockenblumen

Wann: Montag, 14. August, 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“, 
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 10 Personen
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Anmeldungen ab Montag, 03.07.2023
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Amtlicher Teil – Sonstige 
Veröffentlichungen

Öffnungszeiten der Verwaltung 
Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr und donnerstags 
von 14.00 – 18.00 Uhr

Einwohnermelde-, Renten- und Gewerbeamt NUR mit 
Termin!

Öffnungszeiten der Tourist-Information
Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr sowie Montag bis 
Mittwoch von 13.00 – 17.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 
– 18.00 Uhr.

Herzliche Einladung zum Tag der Senioren 
am Limesfest
Am Samstag, 12. August 2023 findet von 11.30 – 18.00 Uhr 
der Seniorentag des Marktes Kipfenberg statt. Bürgerinnen 
und Bürger über 65 Jahre erhalten im Festzelt je einen Ver-
zehrgutschein für ein halbes Hendl und je zwei Gutscheine 
für einen halben Liter Festbier. Wichtig: Diese Gutscheine 
gelten nur für den Tag der Senioren im Zeitraum von 11.30 
– 16.00 Uhr. Nachmittags werden Kaffee und Kücherl ange-
boten. Die Blaskapelle Kipfenberg sorgt für gute Unterhal-
tung. 

Kostenloser Buszubringer für alle Ortsteile am 
Samstag, 12. August 2023

Hinfahrt Rückfahrt

Abfahrts- 
zeit

Ort Abfahrts 
zeit

Ort

10:30 Uhr Hirnstetten 15:00 Uhr Kipfenberg,  
Festplatz

10:33 Uhr Pfahldorf 15:10 Uhr Pfahldorf

10:53 Uhr Buch,  
Sebastianstraße

15:13 Uhr Hirnstetten

10:55 Uhr Buch,  
Am Stettenberg

15:26 Uhr Kipfenberg,  
Festplatz

10:59 Uhr Oberemmen-
dorf

15:34 Uhr Buch,  
Sebastianstraße

11:03 Uhr Irlahüll 15:35 Uhr Buch,  
Am Stettenberg

11:05 Uhr Irlahüll 15:40 Uhr Oberemmendorf

11:08 Uhr Kemathen 15:44 Uhr Irlahüll

11:10 Uhr Grösdorf 15:45 Uhr Irlahüll

11:12 Uhr Kipfenberg, 
Festplatz

15:55 Uhr Kemathen

11:22 Uhr Schelldorf 15:57 Uhr Grösdorf

11:25 Uhr Biberg,  
Abzw. Steinberg

16:00 Uhr Kipfenberg,  
Festplatz

11:27 Uhr Biberg,  
Dorfstadl

16:10 Uhr Schelldorf

11:31 Uhr Dunsdorf 16:14 Uhr Biberg,  
Abzw. Steinberg

11:33 Uhr Krut 16:15 Uhr Biberg, Dorfstadl

11:36 Uhr Attenzell 16:19 Uhr Dunsdorf

11:38 Uhr Attenzell, St.-
Konrad-Str.

16:22 Uhr Krut

11:42 Uhr Schambach, 
„Zur Linde“

16:27 Uhr Attenzell,  
St.-Konrad-Str.

11:44 Uhr Schambach, 
Schulbush.

16:28 Uhr Attenzell

11:53 Uhr Arnsberg,  
Schule

16:33 Uhr Schambach,  
„Zur Linde“

11:58 Uhr Böhming,  
Schulhaus

16:41 Uhr Arnsberg, Schule

12:01 Uhr Kipfenberg, 
Festplatz

16:46 Uhr Böhming,  
Schulhaus

Sitzungstermine
Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegen-
heiten, Landschafts- und Umweltschutz
am Montag, 07.08.2023 und Montag, 28.08.2023, jeweils 
19.00 Uhr, im Feuerwehrhaus Kipfenberg, Kindinger Straße 
39.

Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sowie Verzöge-
rungen im Einsatzfall zu verhindern, bitten wir die Besucher 
der Sitzungen, nicht auf dem Feuerwehrgelände zu parken.

Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde findet am Samstag, 
26.08.2023 statt. Der Erste Bürgermeister steht Ihnen an 
diesem Tag von 10.30 – 12.00 Uhr in seinem Dienstzimmer 
zur Verfügung.

Rentenangelegenheiten
Derzeit keine Rentenberatung in der Gemeinde. Die Renten-
versicherung bietet ein kostenloses Servicetelefon mit der 
Rufnummer 0800/1000 480 15 an. Bitte halten Sie hier Ihre 
Versicherungsunterlagen bereit.

Fundsachenbekanntmachung
Folgende Fundsachen wurden in letzter Zeit im Fundamt ab-
gegeben:

•	iPhone	

•	Geldbeutel	

•	diverse	Schlüssel	

•	Bargeld	

•	Brillen	

•	Malblock	

•	Kinderbuch	

•	Kabelreceiver	

•	Tretroller

•	Sonnenbrille

•	Fahrrad-Tacho

Die Fundsachen können nach Terminvereinbarung abgeholt 
werden (08465/9410-44 oder -45). 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass bei allen Veranstaltungen Bilder für 
Berichterstattungen, Werbung, Amtsblatt, Facebook und Internet gemacht werden. 
Sollten Sie die Abbildung Ihrer Kinder nicht wünschen, teilen Sie das dem Veran-
stalter/dem Fotografen bitte vorher mit! www.kipfenberg.de

Erneuerbare Energien und Insektenhotels –  
eine tolle Kombi!

Wann: Freitag, 18. August, 14.00 – 16.30 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/N-ERGIE Aktiengesellschaft Nürnberg
Alter: ab 8 Jahren 
Kostenbeitrag: 3,- €, Der Betrag ist bis eine Woche vorher in der 
Tourist Information zu bezahlen
Gruppengröße: min. 10
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Bayerische Lieder und Kinderspiele

Wann: Montag, 28. August, 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Franziska Straus, +49 170 3480800
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- 
und Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 6 – 15 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt 

Die große Goaßhenker-Olympiade

Wann: Dienstag, 05. September, 15.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Christine Forster, +49 151 75096860
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- und 
Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 5 – 12 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 20 Personen

Spielenachmittag – Wilde Spiele

Wann: Mittwoch, 06. September, 09.00 – 12.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Schulhof der Grund- und Mittelschule „Am Limes“, 
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 6 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 10 Personen

Roter-Rucksack-Entdeckertour: „Wandern & Singen“

Wann: Donnerstag, 07. September, 15.00 - 18.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Maibaum in Kipfenberg, Eichstätter Straße/ Markt 
Kipfenberg, Tourist-Information 
Alter: ab 6 Jahren,  
nur in Begleitung eines Erwachsenen
Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 25 Personen,  
inkl. Begleitpersonen 

Tennisschnuppern

Wann: Mittwoch, 09. August, 10.00 – 13.00 Uhr
Anmeldung/Infos: Sigrid Heinz, +49 171 5707787
Ort/Veranstalter: TC Blau-Weiß Kipfenberg, Birktal 2, Kipfenberg
Alter: 6 – 16 Jahre
Kostenbeitrag: 3,- €, inkl. einer Würstlsemmel
Gruppengröße: max. 15 Personen
Bitte mitbringen: saubere Turnschuhe, Tennisschläger (wenn möglich), 
kostenlose Leihschläger sind vorhanden, Getränk

Bewegung Kunterbunt

Wann: Donnerstag, 10. August, 14.00 – 15.30 Uhr und 16.00 – 17.30 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 151 59155353
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“,  
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/VfB, Abt. Turnen
Alter: Gruppe 1: ab 6 Jahren, Gruppe 2: ab 10 Jahren 
Teilnahme kostenlos, Gruppengröße: min. 6 Personen pro Gruppe

Entike am Limes – Stopmotionfilm selber machen!

Wann: Donnerstag, 10. August, 10.00 – 13.00 Uhr 
Anmeldung/Infos: +49 8465 905707 
Ort/Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg 1, Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: max. 15 Personen

Kräuterbutter selbst herstellen 

Wann: Freitag, 11. August, 09.00 – 11.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40
Ort/Veranstalter: Spielplatz in Böhming, Angerweg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 5 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 10 Personen

Tradition lebt! Kräuterbuschen binden

Wann: Montag, 14. August, 10.30 – 11.30 Uhr
Anmeldung/Infos: Christine Forster, +49 151 75096860
Ort/Veranstalter: Trachtenhütte, Burgstraße, Kipfenberg/Heimat- 
und Volkstrachtenverein D´Altmühltaler Kipfenberg
Alter: 6 – 15 Jahre, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: unbegrenzt

Blumenringe gestalten mit Trockenblumen

Wann: Montag, 14. August, 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung/Infos: +49 8465 9410-40 
Ort/Veranstalter: Werkraum der Grund- und Mittelschule „Am Limes“, 
Pfahldorfer Str. 11, Kipfenberg/Markt Kipfenberg
Alter: ab 8 Jahren, Teilnahme kostenlos 
Gruppengröße: min. 5, max. 10 Personen
Bitte mitbringen: Bastelkleidung, Getränk

Anmeldungen ab Montag, 03.07.2023
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Weitere Informationen  
und Details
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Kontakt für redaktionelle Beiträge und Ter-
minhinweise 
Alle Meldungen für das Amts- und Mitteilungsblatt  
des Marktes Kipfenberg können per E-Mail an  
amtsblatt@markt-kipfenberg.de geschickt werden. Ko-
stenlos gedruckt werden Textbeiträge und Terminhinweise 
als Word – Dokument sowie Bildbeiträge je nach verfügbarer 
Platzkapazität. Bitte nennen Sie bei Bildeinsendungen stets 
den Fotografen, um das Urheberrecht zu wahren.

Der Abgabetermin für alle Meldungen ist der 15. des Vormo-
nats, 12.00 Uhr. Sollte dieser Termin auf ein Wochenende 
oder einen Feiertag fallen, so können Zusendungen jeweils 
bis zum letzten Wochentag davor angenommen werden. 

Bekanntmachungen anderer 
Ämter und Behörden

Sperrung der Birktalbrücke aufgrund  
erheblicher Mängel
Der Forstbetrieb Kipfenberg der Bayerischen Staatsforsten 
AÖR meldet Folgendes:

Aufgrund von erheblichen Mängeln an der Birktalbrücke 
muss diese vollständig gesperrt werden.

Die Sperrung wird länger andauern. Der Wanderparkplatz ist 
über eine zweite Zufahrt ca. 600 Meter in Richtung Krut er-
reichbar. Informationen: Tel. 08465 9417-15

Regionalbudget: Geförderte Kleinprojekte 
in den LimesGemeinden
In dieser Ausgabe des Bürgermagazins finden Sie die Bro-
schüre „Regionalbudget 2021 & 2022“ der LimesGemein-
den Altmannstein, Denkendorf, Kinding, Kipfenberg, Titting 
und Walting. 

In dieser Broschüre möchten wir Sie über die mehr als 25 
Kleinprojekte informieren, die Vereine, Institutionen und 
Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 in den LimesGe-
meinden umgesetzt haben. Oft wurden die Maßnahmen 
durch das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
realisiert. Mit den Projekten haben sie ihr Lebensumfeld mit 
eigenen Ideen selbst gestaltet und weiterentwickelt. Dabei 
sind neue attraktive Angebote entstanden, die zu einer Ver-
besserung der Lebensqualität in unserer Region beitragen. 
Besonders hervorzuheben ist, dass die durchgeführten Pro-
jekte die Gemeinschaft in den beteiligten Ortsteilen gestärkt 
haben. 

Gefördert wurden die Projektideen durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung Oberbayern sowie die sechs Kommunen 
der LimesGemeinden mit dem Förderprogramm „Regional-
budget“. Vielleicht finden Sie in der Broschüre auch Anre-
gungen und Ideen, um mit einem Kleinprojekt zur Entwick-
lung in Ihrer Gemeinde und Ortsgemeinschaft beizutragen. 
In diesem Jahr werden weitere 12 Kleinprojekte von aktiven 
Mitgliedern der örtlichen Vereine und den Kommunen der 
LimesGemeinden umgesetzt. Die Erfolgsgeschichte „Regio-
nalbudget“ wird also fortgeschrieben. 

Berichte aus den Sitzungen

Marktgemeinderatssitzung vom 28.06.2023
Antrag der Grundstücksgemeinschaft „zur Röthe“ GbR 
Dunsdorf zur Einleitung einer Bauleitplanung auf Fl.Nr. 
90 der Gemarkung Dunsdorf

Der Marktgemeinderat beschloss, für einen Grunderwerb in 
Dunsdorf, zur möglichen Einleitung einer Bauleitplanung, 
momentan kein Angebot abzugeben.

Zuschussantrag des Fördervereins für die Mittagsbe-
treuung Schelldorf e.V. für das Schuljahr 2023/2024

Der Marktgemeinderat beschloss, dem Förderverein für die 
Mittagsbetreuung Schelldorf e.V. für das Schuljahr 
2023/2024 einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 227,27 
EUR für die Dauer von 11 Monaten, beginnend am 
01.09.2023 zu gewähren und Mittel in den Haushaltsplänen 
2023 und 2024 bereit zu stellen.

Kindergartenbeförderung im Kindergartenjahr 
2023/2024

Der Marktgemeinderat beschloss, die Kindergartenbeförde-
rung befristet für das Kindergartenjahr 2023/2024 gegen 
eine Beförderungspauschale in Form eines Jahrestickets (gel-
tend für 11 Monate – ausschließlich August) in Höhe von 
385,00 EUR netto weiter zur Verfügung zu stellen und die 
Mehrkosten als freiwillige Leistung zu tragen. Ausschließlich 
bei Kindern, welche unter dem Buchungsjahr das 3te Le-
bensjahr vollenden haben, erfolgt eine Abrechnung auf Ba-
sis der monatlichen Benutzung (35,00 EUR pro Monat).

Feuerwehrwesen; hier: Beschaffung digitaler Funkmel-
deempfänger für die Feuerwehren 2024

Der Marktgemeinderat beschloss, die Beschaffung von vor-
erst 60 digitalen Funkmeldeempfängern für das Haushalts-
jahr 2024 und stellt dafür entsprechende Mittel in Höhe von 
13.000 EUR zur Verfügung.

Feuerwehrwesen; hier: Jahresbedarf 2023 der Feuer-
wehren des Marktes Kipfenberg

Der Marktgemeinderat bestätigte, Haushaltsmittel für den 
Jahresbedarf der Feuerwehren des Marktes Kipfenberg für 
2023 in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung zu stellen und 
beauftragt die Verwaltung mit der Beschaffung des notwen-
digen Bedarfs.

Fremdenverkehrsbeitrag: Verschiebung des Voraus-
zahlungstermins auf 01.09.2023

Der Marktgemeinderat beschloss, die Fälligkeit der Voraus-
zahlung für den Fremdenverkehrsbeitrag 2023 auf den 
01.09.2023 zu verschieben.

Erlass einer Nutzungs- und Entgeltordnung für die alte 
und neue Turnhalle an der Grund- und Mittelschule am 
Limes Kipfenberg

Der Marktgemeinderat beschloss, die Nutzungs- und Ent-
geltordnung für die alte und neue Turnhalle an der Grund- 
und Mittelschule am Limes Kipfenberg. 

Es werden 110,00 EUR pro Sparte, pro Verein, pro Jahr be-
rechnet.

Bauvorhaben Gundekarstraße 8; hier: Auftragsverga-
be für Asphaltarbeiten 
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Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot einer regio-
nalen Firma, mit einer Auftragssumme in Höhe von 
21.565,64 EUR brutto zu beauftragen.

Festplatz Kipfenberg: hier: Auftragsvergabe für Kana-
lerneuerung

Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot einer regio-
nalen Firma mit einer maximalen Auftragssumme in Höhe 
von 137.869,33 EUR brutto zu beauftragen. 

Festplatz Kipfenberg; hier: Beschaffung von Ausstat-
tung für Elektroversorgung

a) Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot einer ört-
lichen Firma in Höhe von 6.517,04 EUR brutto zu beauftra-
gen.

b) Der Marktgemeinderat beschloss, drei Anschlussschränke 
von einem Anbieter in Höhe von 3.173,20 EUR zu beschaf-
fen.

Anbau Schule Schelldorf; hier: Auftragsvergabe für 
Estrich- und Bodenarbeiten 

Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot einer Firma 
mit einer Auftragssumme in Höhe von 53.907,65 EUR brutto 
zu beauftragen.

Sanierung, Umbau und Erweiterung Rathaus; hier: Be-
auftragung Nachtrag Nr. 5 der Baumeisterarbeiten 

Der Marktgemeinderat beschloss, das Nachtragsangebot Nr. 
5 einer regionalen Firma mit einer Auftragssumme von 
8.665,37 EUR brutto zu beauftragen.

Baugebiet Schelldorf „An der Au“: hier: Beauftragung 
Nachtrag 1 der Erschließungsarbeiten 

Der Marktgemeinderat beschloss, das geprüfte Nachtrag-
sangebot einer regionalen Firma mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 9.417,54 EUR brutto zu beauftragen.

Kläranlage Kipfenberg; hier: Reinigungsarbeiten im 
Belebungsbecken 

Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot einer überre-
gionalen Firma anzunehmen. Mittel werden vorerst in Höhe 
von 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Überschrei-
tungen sind dem Marktgemeinderat anzuzeigen.

Pumpstation Kemathen; hier: Beauftragung zum Aus-
tausch der Pumpe 

Der Marktgemeinderat beschloss, eine überregionale Firma 
mit dem Austausch der Pumpe gemäß Kostenvoranschlag in 
Höhe von 8.866,58 EUR brutto zu beauftragen.

Festlegung des Bierpreises für das Limesfest 2023 

Der Bierpreis für das Festjahr 2023 beträgt 9,60 EUR je Liter.

Schwimmbad Kipfenberg – Sommernachtsfest 2024 

Der Marktgemeinderat beschloss, im Haushaltsjahr 2024 zur 
Durchführung eines „Sommernachtsfestes“ im Freibad „Am 
Limes“ 15.000,00 EUR im Haushalt bereitzustellen.

Ausschuss für Bau- und Grundstücksange-
legenheiten, Landschafts- und Umwelt-
schutz am 10.07.2023
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer Maschi-
nenhalle für eine Baumschule auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 188 der Gemarkung Kipfenberg

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, das gemeind-
liche Einvernehmen zur Bauvoranfrage zur Errichtung einer 
Maschinenhalle für eine Baumschule zu erteilen.

Bauantrag zum Umbau eines Einfamilienhauses zu 
einem Dreifamilienhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 4 
der Gemarkung Schelldorf (Hauptstraße 24, 85110 Kip-
fenberg – Schelldorf)

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, das gemeind-
liche Einvernehmen zum Umbau eines Einfamilienhauses zu 
einem Dreifamilienhaus zu erteilen.

Anfrage zur Anmietung des Grundstücks Fl.Nr. 365/1 
und Fl.Nr. 137/1 der Gemarkung Kipfenberg (Grünflä-
che Försterstraße bei Nr. 38 A)

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, dem Antragsstel-
ler einen Pachtvertrag für die beiden Grundstücke anzubie-
ten, zu der Kondition, dass die Pacht mit der Pflege der be-
nachbarten gemeindlichen Grünfläche abgegolten ist und 
diese Fläche auch weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich 
sein soll.

LEADER-Projekt Bullenwiese; hier: Nachtragsbeauftra-
gungen für Landschaftsbauarbeiten

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, das geprüfte 
Nachtragsangebot einer Firma mit einer Auftragssumme in 
Höhe von 9.281,08 EUR brutto zu beauftragen.

Schulen und Kindergärten

Studie zur mathematischen Motivation bei 
Vorschulkindern 
Der Kindergarten „Zur Heiligen Familie“ in Pfahldorf hat im 
Frühjahr 2023 an einer Studie zur mathematischen Motivati-
on bei Vorschulkindern teilgenommen. Diese Studie wurde 
vom Lehrstuhl für Entwicklungs- und Pädagogische Psycho-
logie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Inh. 
Prof. Dr. Katja Seitz-Stein) in Kooperation mit der Professur 
Pädagogische Psychologie und Familienforschung der Lud-
wig-Maximilians-Universität München (Prof. Dr. Frank Niklas) 
geplant und durchgeführt. Beim Erwerb mathematischer 
Kompetenzen wird auch Brettspielen eine bedeutsame Rolle 
zugeschrieben. Da die Auswirkungen unterschiedlicher 
Spielformen (z.B. Einzel- und Gruppensetting) eines Zahlen-
spiels auf das kindliche Lernen und die kindliche Motivation 
wenig erforscht sind, wurde dies nun in einer aktuellen Stu-
die untersucht. 

Alle Erhebungen wurden von Frau Dr. Valérie-D. Berner (aka-
demische Rätin i.K. am Lehrstuhl) koordiniert und von Frau 
Marisa Heinemann, M.Sc.-Psychologiestudentin, von der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in unserem Kin-
dergarten durchgeführt. Die Eltern der teilnehmenden Kin-
dern haben zudem an einer kurzen (Online-)Befragung 
teilgenommen. 

Für alle Beteiligten unseres Kindergartens war die Teilnahme 
an der Studie sehr bereichernd und wir, der Kindergarten 
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„Zur Heiligen Familie“ in Pfahldorf, bedankt sich bei der Stu-
dienbegleiterin Marisa Heinemann für die sehr gute Zusam-
menarbeit. 

Foto: Kindergarten Pfahldorf

Nachhaltige Spielideen vom Kindergarten
Am 24. und 25. Juni 2023 fand am Festplatz das Energie-
sparfestival statt. Auch der Kindergarten St. Laurentius aus 
Schelldorf beteiligte sich am Sonntag an dem bunten Rah-
menprogramm. Mit nachhaltigen Spiel- und Bastelideen 
sorgte das Team bei den jüngeren Gästen für gute Unterhal-
tung. Die Kinder konnten zwischen verschiedenen Aktionen 
wie Dosenwerfen, Bowling, Wasserbomben werfen und Rie-
senseifenblasen machen auswählen. Alle Utensilien wurden 
vorab aus haushaltsüblichen Materialien selbst gebastelt. 
Leere Lebensmitteldosen wurden mit Glitzerfolie oder Filz 
beklebt. Als Kegel dienten PET-Flaschen, die mit Wasser und 
Lebensmittelfarbe gefüllt wurden. Für die wiederverwend-
baren Wasserbomben wurden Schwämme in Streifen ge-
schnitten und anschließend sternförmig zusammengebun-
den. 

Das unbestrittene Highlight waren die Riesenseifenblasen. 
Dazu wurde eine Seifenmischung aus Spülmittel, Tapeten-
kleister und Guarkernmehl angerührt. Zwei Holzstäbe, die 
mit einer Schnur verbunden waren, wurden dabei als über-
große Seifenblasenstäbe benutzt. Die Kinder waren über-
rascht und begeistert, dass aus eigentlichen Abfallprodukten 
oder scheinbar nutzlosen Stoffen, so tolle Spielmaterialien 
geschaffen werden können. Manche nahmen die Ideen be-
eindruckt mit und nahmen sich vor, diese auch zu Hause 
umzusetzen.

Fotos: Ulrike Müller

Nachrichten der Vereine  
und Verbände

„D´ Mühschossbuam“ im Dorfstadel Biberg
Seit Juli 2023 läuft der Kartenvorverkauf für die zünftige 
Musikgruppe „D´ Mühschossbuam“ aus Mörnsheim.

Die drei Boarischen treten am Freitag, den 15. September 
2022 im Dorfstadel Biberg auf. „Kernig und bayerisch“ er-
zählen die Drei in ihrem musikalischem Kabarettprogramm 
„I moa scho a“ vom täglichen Wahnsinn „Dahoam“. Dabei 
entführen sie die Zuschauer in ihre bayerische Hoamat. Die-
ses spritzige und zünftige Erlebnis darf man sich einfach 
nicht entgehen lassen.

Karten gibt es für 16,00 EUR im Vorverkauf beim Getränke-
markt Heinz in 85110 Biberg, Tel. 08466/266 und im Dorfla-
den ums Eck in 85110 Schelldorf, Tel. 08466/905571.

Kummt´s und schaut´s rei.

FCA-Jugend in der Allianz Arena
Ein Team unserer Jungs, Jg. 2014 und Mädls, Jg. 2012 durf-
ten am Sa., 27.5. und Pfingstsonntag vor beeindruckender 
Kulisse in der Allianz Arena München an einem Fussball3-
Festival teilnehmen. Organisator war der BFV.

Gegen Teams aus ganz Oberbayern schlugen sich unsere 
Kids sehr gut und hatten super viel Spaß. Weiter konnten die 
Kids mit dem Schlusspfiff auch die Deutsche Meisterschaft 
des FC Bayern München auf dem Rasen in der Allianz Arena 
bejubeln. Auch die Zuschauerplätze waren vom FC Arnsberg 
gut belegt, da die Spieleranzahl leider begrenzt war & des-
halb einige Kids lediglich als Fans dabei sein konnten.

Ein einmaliges Erlebnis für unseren Nachwuchs.

Familientag FCA
Am Sa., 10.06., veranstaltete der FC Arnsberg einen Famili-
entag. Alle Jugendfußballteams zeigten in Jugendfreund-
schaftsspielen oder Turnieren ihr Können. Zudem waren 
viele weitere Attraktionen für Kids vorhanden, wie z.B. 
Blechdosenwerfen, Hüpfburg, Hau den Lukas, 7-Skier, Bullri-
ding, Torwandschießen, Kinderschminken, usw. Auch die 
Dance-Kids zeigten ihre Choreographien.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Helfern für die 
Unterstützung – Ihr habt diese Tage erst möglich gemacht.

Schnuppertraining für unsere Fußball-Kids:
Wer: Jahrgang 2014 – 2019

Wann: Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr

Wo: FC Arnsberg Sportplatz
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Fotos: Laura Sturm

Gau-Kinderturnfest „Sommer-Dreikampf“ 
2023 in Reichertshausen
Für den VfB Kipfenberg war der Sommer-Dreikampf 2023 in 
Reichertshausen nach vielen Jahren der erste Wettkampf, 
bei dem sie sich mit insgesamt 293 Teilnehmern aus 17 ver-
schiedenen Vereinen des Turngau Donau-Ilm dem Kampfge-
richt stellten. 

Dies war ein Wettkampf, der sich aus Gerätturnen und/oder 
Leichtathletik zusammensetzte. Für die Kinder war es der 
erste große Wettkampf überhaupt und umso aufgeregter 
waren sie alle, als sie ihre Übungen entweder am Boden, 
Sprung, Balken und Barren oder beim 50 m – Lauf und Weit-
sprung vorführen durften. 

Die Turnerinnen mussten 3 Geräte wählen und absolvierten 
ihre Übung, die sie bei einmal Training pro Woche in kurzer 
Zeit gelernt hatten, mit viel Erfolg. Mit dabei waren Leo Neu-
bauer, der in seiner Altersklasse sogar den ersten Platz be-
legte, Lia Caceres-Sanchez, Selma Ebersbach, Emilia Ham-
mer, Sophia Stoß, Michelle Schäfer, Simone Stoß und Leticia 
Caceres-Sanchez. Auch Sabine Stoß ging in der Altersklasse 
30+ nach 25 Jahren wieder erfolgreich an den Start. 

Alle Teilnehmer sind mit ihrem ersten großen Wettkampf 
sehr zufrieden und freuen sich bereits auf weitere Wett-
kämpfe.

Foto: Sabine Stoß

Mitgliederversammlung des Krankenpfle-
gevereins Kipfenberg und Nachbarpfar-
reien – Vorabinfo
Der Krankenpflegeverein Kipfenberg und Umgebung wird 
am Sonntag, 26.11.2023, 14.00 Uhr, seine satzungsge-

mäße, ordentliche Mitgliederversammlung im Pfarrsaal der 
katholischen Pfarrei Kipfenberg, Geißberg 3, einberufen. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, Gäste willkommen. 
Der Ablauf wird im Einzelnen durch Plakate in den Kirchen 
und Gemeinden rechtzeitig bekannt gegeben.

Der als gemeinnützig anerkannte Verein bemüht sich, durch 
finanzielle Zuwendungen an die Caritas-Sozial-Station 
Eichstätt und Kurse die Pflege der Kranken im angegebenen 
Bereich zu verbessern.

Veranstaltungskalender 

Hinweis zu den Termineinsendungen für 
den Veranstaltungskalender: 
Der Veranstaltungskalender des Marktes Kipfenberg wird 
über das Büro der Tourist-Information verwaltet. Bitte geben 
Sie Ihre Termine per E-Mail an touristinfo@markt-kipfenberg.
de bekannt. Die Meldungen müssen den Veranstalter, Ter-
min mit Uhrzeit, Veranstaltungsort, sowie eine Info-Telefon-
nummer enthalten. Andernfalls können die Termine in der 
Software nicht erfasst werden und finden keine Berücksich-
tigung. Zu jeder Veranstaltung sollte ein Foto veröffentlich 
werden. Das Formular zur Freigabe der Nutzungsrechte er-
halten Sie von der Tourist-Information.

An alle Vereine und Veranstalter: Hinweis 
zur Anmeldung von öffentlichen Veranstal-
tungen (mit Gestattung eines vorüberge-
henden Gaststättenbetriebs):
Das Antragsformular ist auf www.kipfenberg.de unter Rat-
haus / Verwaltung / Formulare zu finden. Der Antrag ist früh-
zeitig (nicht unter einer Woche vor Veranstaltungstermin) in 
der Gemeinde zu stellen. Gerne per Email an einwohnermel-
deamt@markt-kipfenberg.de

Ab sofort sind Watt-Turniere genehmi-
gungspflichtig!
Erlaubnisanträge sind unter oeffentliche.sicherheit.und.ord-
nung@reg-ob.bayern.de zu stellen.

Veranstaltungen im August
Bis 31. August
Mini-Römerwelt in Kipfenberger Schaufenstern: 
Grosse, kleine Römerwelt- Zinnfiguren-Szenerien von 
Clemens Nißl. Lassen Sie sich verzaubern von einer antiken 
Welt in Miniatur! In 12 Schaufenster-Ausstellungen zeigen 
wir kleine Szenen aus der dem römischen Alltag im Alt-
mühltal. Die winzigen Zinnfiguren hat der Obereichstätter 
Künstler Clemens Nißl mit viel Witz und Einfühlungsvermö-
gen liebevoll gefertigt und in detailverliebte Landschaftsdio-
ramen gefasst. Einen Großteil davon vertraute er unserem 
Museum noch zu Lebzeiten als Dauerleihgabe an. Die klei-
nen Kästen erzählen eine große Geschichte, die vom Muse-
umsteam zu einem entzückendem Buch zusammengefasst 
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ROTER-RUCKSACK-ENTDECKERTOUR   
 
Am Sonntag, 06. August 2023 geht es mit 
Ortssprecher Werner Kränzlein zum Unteremmen-
dorfer Felsentor. Auf dem Altmühltal-Pano-
ramaweg Richtung Kinding kann der weite Ausblick 
auf das Altmühltal zwischen Kinding und Beilngries 
genossen werden. Die Wanderung führt weiter 
durch den Wald und über die Fluren im Südwesten 
zurück nach Oberemmendorf. 
Die ca. 6 km lange, kostenfreie Tour ist nicht 
barrierefrei und nicht für Kinderwägen und Roll-
stuhlfahrer geeignet. Eine gute Trittsicherheit ist 
erforderlich. Die Wanderung beinhaltet 
Höhenanstiege. Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 
Personen begrenzt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am 
Schützenhaus in Oberemmendorf. Nach der Tour 
(ca. 16.00 Uhr) ist eine Einkehr im Landhotel 
"Geyer", Alte Hauptstraße 10, Pfahldorf, geplant. 
Eine Anmeldung ist bis Freitag, 04. August, 
12.00 Uhr erforderlich unter 08465/9410-40 
oder touristinfo@markt-kipfenberg.de.  
 
LIMESFEST VOM 11. BIS 15. AUGUST 2023 
 
Die Marktgemeinde Kipfenberg lädt vom 11. bis 
15. August 2023 zur Zeitreise in die Antike ein! 
 
Das Fest beginnt am Freitag, 11. August mit 
dem Aufmarsch der Römer und Germanen auf 
dem Marktplatz sowie der Vorstellung der 
Limeskönigin, die von ihrem römischen Gefolge 
begleitet wird. Der Erste Bürgermeister 
Christian Wagner eröffnet das Limesfest mit 
dem Bieranstich. Die Kipfenberger Marktfrauen 
und die Erntemädchen führen ihre Tänze auf. 
 
Am Samstag, 12. August findet von 11.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr der „Tag der Senioren“  statt. 
Bürger:innen über 65 Jahre erhalten im Festzelt 
je einen Verzehrgutschein für ein halbes Hendl 
und zwei halbe Liter Bier. Die Abfahrtszeiten 
des kostenfreien Buszubringers finden Sie in 
dieser Amtsblattausgabe. 
 
Am Sonntag, 13. August wird um 9.00 Uhr ein 
Festgottesdienst im Festzelt abgehalten. Der 
Heimat- und Volkstrachtenverein Kipfenberg 
lädt ab 10.00 Uhr herzlich zum Volkstanz mit 
zünftiger Musik der Blaskapelle Beratzhausen.  
 
 

  

 
 
Ab 14.00 Uhr begeben wir uns auf eine 
spannende Reise in die Römer- und 
Mittelalterzeit. Zwei Bauwerke zeichnen die 
Geschichte Kipfenbergs aus: Der historisch 
bedeutende Limes und die einmalig gelegene 
Burg über dem Altmühltal. Am Sonntag-
nachmittag feiert Kipfenberg diese beiden 
baulichen Zeugen seiner bewegten Geschichte. 
 
Ein weiterer Höhepunkt ist der große 
Festumzug ab 15.00 Uhr. Mehr als 40 
größtenteils historische Gruppen marschieren 
durch den Ort; angeführt von der Limeskönigin 
auf ihrem prächtigen römischen Streitwagen. 
 
Am Montag, 14. August findet ab 13.00 Uhr 
der Kinder- und Familiennachmittag statt – mit 
einer Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit 
Annalena und Janina von der DONIKKL Crew 
und Monique Sonnenschein mit ihrem Zauber-
Mitlach-Theater, Kinderschminken, Luftballon-
modellage und Riesenseifenblasen. 
 
Am Dienstag, 15. August wird um 9.00 Uhr zum 
Patrozinium der Gottesdienst in der katholi-
schen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zeleb-
riert. Anschließend wird am Geißbrunnen tradi-
tionell ab 10.30 Uhr ein bayeri-
scher Frühschoppen abgehalten – mit musikali-
scher Begleitung der Blaskapelle Kipfenberg. 
Hier gibt es die eigens für das Limesfest in 
Auftrag gegebenen, einem römischen Meilen-
stein nachempfundenen Limesgläser zu kaufen. 
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung 
im Saal des katholischen Pfarrheimes statt. 
 
An allen Tagen gibt es im Festzelt Schneider ein 
reichhaltiges Speisenangebot und eine fetzige 
Musikkapelle am Abend. Die Fischbraterei 
Frank bietet leckere Fischspezialitäten an. Von 
der Brauerei Gutmann gibt es wie gewohnt das 
eigens fürs Limesfest gebraute Festbier. 
Die Schaustellerfamilie Böhm wartet mit 
zahlreichen Fahrgeschäften und Buden auf. 
 
Der Zutritt zu allen Veranstaltungen ist 
kostenfrei. Alle Infos im beiliegenden 
Programmheft. 
 
Wir wünschen allen vergnügliche Stunden auf 
dem Limesfest! 
 
 

Neues von der 
Tourist-Information 
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worden war. Mithilfe von Vergrößerungsmagie und humor-
voll geschriebenen Texten rücken ausgewählte Szenen er-
neut ins Licht in den Schaufenstern der Kipfenberger Ge-
schäfte. Ein Begleitband kann für 5,00 EUR im Museum 
erworben werden. Ort: Rund um den Marktplatz, Kipfen-
berg. Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum. Infotele-
fon: 08465/905707. www.bajuwaren-kipfenberg.de

Bis 31. August
Geöffnet zu den Museumsöffnungszeiten: Sonderausstel-
lung: „50 Jahre Heimatmuseum und Depot: Gesichter 
und Geschichten aus Kipfenbergs Vergangenheit“. Im 
Nachgang des 50-jährigen Eröffnungsjubiläums des Heimat-
museums zeigen wir in einer Sonderausstellung Objekte, die 
schon länger in unserem Museum im Verborgenen schlum-
mern. Diese Objekte eröffnen ein Schaufenster zum gesell-
schaftlichen Leben in Kipfenberg zur Zeit um 1900. Dreh – 
und Angelpunkt der Zeitreise sind verschiedene Kipfenberger 
Berufsgruppen. In der Ausstellung werden diese an insge-
samt 10 Stationen exemplarisch vorgestellt. Als Blickfang auf 
einem großen Fahnenstoff und quasi „Leitfiguren“ für die 
einzelnen thematischen Stationen werden mehr oder weni-
ger bekannte Persönlichkeiten, Personen und „Kipfenberger 
Originale“ herausgestellt. Deren Lebenswelt und Milieu wird 
mittels Fotos, historischer Dokumente und verschiedener Ex-
ponate aus dem Depot erhellt. Mit einem Rückblick auf die 
Entstehung des Heimatmuseums durch den damaligen 
Kreisheimatpfleger und Oberlehrer Anton Gäck wird auch 
das Thema Heimat aufgegriffen, dass um 1900 große Be-
deutung und existenziell war. Ort: Römer und Bajuwaren 
Museum, Burg Kipfenberg. Gebühr: 5,00 EUR, ermäßigt: 
2,50 EUR, Familien: 11,00 EUR. Nur Sonderausstellung 2,50 
EUR pro Person. Veranstalter: Römer und Bajuwaren Muse-
um. Infotelefon: 08465/905707. 

Bis 31. Oktober
Sonderausstellung „Entike – Archäologie rund um 
Entenhausen“. Walt Disney's Helden haben sich in zahl-
reiche Ereignisse der Weltgeschichte eingemischt: Donald 
Duck, Goofy, die Panzerknacker und Mickey Mouse haben 
einige Abenteuer in der Antike erlebt! Die neue Sonderaus-
stellung zeigt die Verbindung von Ente und Antike auf lu-
stige Weise und lässt uns das ernsthafte Gebiet der Archäo-
logie aus neuem Blickwinkel kennenlernen. Ort: Römer und 
Bajuwaren Museum, Burg Kipfenberg. Gebühr: 5,00 EUR, 
ermäßigt: 2,50 EUR, Familien: 11,00 EUR. Veranstalter: Rö-
mer und Bajuwaren Museum. Infotelefon: 08465/905707

Bis 31. Dezember
Escape Room im Römer und Bajuwaren Museum. Ge-
heimschriften und Codes waren den Römern nicht fremd, 
Rästel und Schabernack auch nicht! Selbst der große Caesar 
hatte ein eigenes Verschlüsselungssystem. Unsere Besatzung 
des Limesturms befindet sich auf Patrouille in den germansi-
chen Wäldern und muss der Wachablösung den Schlüssel 
zum Vorratskeller gut versteckt hinterlassen. Was bietet sich 
da besseres an, als aus lauter Spiellaune den neuen Rekruten 
eine Schnitzeljagd durch den Wohnturm aufzuhalsen?. Sind 
die Neuen in der Lage an die Vorräte (und den Wein) heranzu-
kommen oder werden sie hungern müssen bis die Patrouille 
der Veteranen zurück ist? Ihr schlüpft in der Rolle der Rekru-
ten, sucht die Hinweise im museumseigenen Escape Room 
und versucht die verschiedenen Geheimscodes zu knacken! 

Bei Erfolg wartet eine Überraschung im Cafe auf euch. Falls 
nein, hattet ihr zumindest eine halbe Stunde gemeinsamen 
Spaß beim Rätseln! Dauer: zwischen 20 -45 Minuten. Ort: 
Römer und Bajuwaren Museum, Burg Kipfenberg. Gebühr: 
5,00 EUR, ermäßigt: 2,50 EUR, Familien: 11,00 EUR. Veran-
stalter: Römer und Bajuwaren Museum. Infotelefon: 
08465/905707

Dienstag, 1. August
09:30 Uhr (ab 5.00 Uhr in der Früh marschiert die Gruppe 
von Altmannstein los. Es kann teilgenommen werden. Akti-
onen am Museum beginnen um 11 Uhr): „Limesmarsch – 
Ein Tag ein Römer sein“. Viele spannende Mitmachpro-
gramme rund um das Alltagsleben eines Römers, wie z.B. 
Getreidemahlen, Brot backen, Schwertkampf, etc.. erwarten 
euch im Hof des Römer und Bajuwaren Museums. Gemein-
sam mit der Legio III erhaltet ihr einen Tag lang einen Einblick 
in das römische Lagerleben. Im August und September 2023 
wird eine kleine Abteilung von Legionären aus den ersten 
vier Jahrhunderten nach Christus im Rahmen eines privaten 
Projekts entlang der Limes-Straße marschieren. Zu Fuß geht 
es vom Römerkastell Abusina entlang des Limes bis zur Rö-
merwelt Rheinbrohl. Mit der kompletten Kampf- und Mar-
schausrüstung wollen wir eine anachronistische Truppenver-
legung entlang der Limesstraße rekonstruieren und diese 
wissenschaftlich begleiten lassen. Von der Ernährung über 
das Reparaturwerkzeug bis hin zur Freizeitbeschäftigung 
werden wir versuchen, alles so authentisch wie nur möglich 
darzustellen. Bei den Märschen kann mitgegangen werden. 
Alle Aktionen rund umd das Museum sind kostenlos. Eine 
Teilnahme ist nur mit einem Erziehungsberechtigten mög-
lich. Ort: Amphiteater/Außenanlage im Römer und Bajuwa-
ren Museum, Burg Kipfenberg. Eintrittspreise/Gebühr: Ein-
tritt frei, Teilnehmerzahl unbegrenzt. Alle Aktionen vor dem 
Museum sind kostenlos. Für das Museum gilt der reguläre 
Eintritt. Veranstalter: Römer und Bajuwaren Museum. Info-
telefon: 08465/905707. www.bajuwaren-kipfenberg.de, 
www.limesmarsch2023.de

Freitag, 4. August
19:30 Uhr, Tanzkenntnisse auffrischen beim Trachten-
verein. Ort: Trachtenhütt'n, Burgstraße, Kipfenberg. Veran-
stalter: Heimat- und Volkstrachtenverein „D’Altmühltaler“ 
Kipfenberg. Infotelefon: 0170/3480800

05. – 06. August
AUSGEBUCHT!!! Familienlager – Römer auf Zeit. Ort: 
Römer und Bajuwaren Museum, Burg Kipfenberg, 85110 
Kipfenberg

Sonntag, 6. August
14:00 – 16:00 Uhr, Neuer Termin!! Roter-Rucksack-Ent-
deckertour: „Tour zum Felsentor“ – Kostenlose Wande-
rung mit Werner Kränzlein. Die ca. 6 km lange Tour ist 
nicht barrierefrei und nicht für Kinderwägen und Rollstuhl-
fahrer geeignet. Gute Trittsicherheit erforderlich. Die Wan-
derung beinhaltet Höhenanstiege. Die Teilnehmeranzahl ist 
auf 25 Personen begrenzt. Treffpunkt: Schützenhaus in Obe-
remmendorf, Sailerweg 4. Anschließend gemeinsame Ab-
fahrt zum Landhotel „Geyer“, Alte Hauptstraße 10, Pfahl-
dorf. Veranstalter: Markt Kipfenberg. Infotelefon: 
08465/941040
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Römer und Bajuwaren Museum & Infopoint Limes 

 www.bajuwaren-kipfenberg.de       Tel:08465/905707 

Schnitzeljagd am Limes „Der Kaiser ohne Namen“ 

Hey, mein Name ist Marcus Filius. Vielleicht haben wir 
uns schon kennengelernt. In der Schule habe ich 
ständig Stress, letztens hat mich doch der Lehrer so von 
der Seite angequatscht, weil mir meine Wachstafel 
runtergefallen ist und naja, ihr wisst schon. Das Ding 
war Schrott. Gut, dass man im Vicus so dies und das 
einkaufen kann. Wie läuft’s so bei euch in der 
Schule? Bei mir läuft‘s momentan alles andere als 
rund. Mit diesem freigelassenen griechischen 
Sklaven, der sich Lehrer schimpft, ist nicht gut 
Kirschen essen. Aber meckern darf ich eigentlich 
nicht. Zumindest darf ich in die Schule, und muss 
nicht den ganzen Tag auf dem Hof rumschuften, wie 
viele meiner Kumpels. Meine Eltern haben zwar 
nicht die Kohle für einen Privatlehrer, weshalb ich in 
diesen Bretterverschlag direkt an der Lagerstraße 
zum Unterricht muss. Aber das hat auch Vorteile. 
Zumindest gibt es in meiner Klasse noch andere 
Schüler, an denen der Lehrer seinen Frust abladen 
kann. Jetzt habe ich aber ein Problem: Unser Lehrer 
hat uns eine Hausaufgabe gegeben und ich komme 
echt nicht klar. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wir 
sollen herausfinden, welcher Kaiser den Bau des 
Kastells in Böhming veranlasst hat. Im Grund wäre 
das kein Problem. Es gibt eine Kastellinschrift. 
Problem: der Name des Kaisers wurde wieder 
ausgemeißelt. „abolitio nominis“ oder „damnatio 
memoriae“, die „Verdammung des Andenkens“, heißt 
das. Dabei wurden sämtliche Inschriften und Bildnisse 
von besonders verhassten Personen nachträglich 
ausgemeißelt oder zerstört. Super, keine Ahnung wie 
der Typ hieß, der das Kastell vor 30 Jahren bauen ließ.  
 
Muss ein übler Zeitgenosse gewesen sein. Bestimmt 
hat man den Kerl umgebracht. Das gehörte 
anscheinend zum Geschäft. Der Vorgänger unseres 

jetzigen Kaisers starb auch durch Schwerthiebe. 
Natürlich nicht in der Schlacht, sondern er wurde von 
seinen eigenen Soldaten umgebracht. Man sagt, er soll 
sich auf der Latrine versteckt haben. Ist wohl sch… 
gelaufen für ihn...   Also, wie schaut es aus? Könnt Ihr 
mir bei der Suche nach dem ausgemeißelten Kaiser 
helfen? Mit dem Lösungswort erhaltet ihr in den 
Sommerferien freien Eintritt im Museum. 
 
2. Textilfestival am 21. und 22.10. im Römer und 
Bajuwaren Museum – Workshops & Strickcafé  
 
Das Handarbeiten als Hobby ist in!  
Die Eigenproduktion von Textilien war bis vor wenigen 
Generationen eine wichtige Fertigkeit, die in jedem 
Haushalt ausgeübt wurde. Viele der Kenntnisse sind 
heute fast in Vergessenheit geraten und werden oft 
nur durch die historische Darstellerszene wieder 
lebendig. Unsere Dozenten*innen bieten in diesem 
Jahr Kurse in Weben, Sprang, Pin Loom, Zwirnen, 
Brettchenweben, Makramee und Häkeln an. 
Interesse? Dann meldet euch zu einem der Workshops 
beim Textilfestival an und schnuppert hinein! 
Die Workshops sind im Einzelnen auf unserer 
Homepage gelistet. 

 
Und wer sich noch gar nicht traut: Jeden Tag gibt es 
eine kurze Reingucken-Sequenz in alle laufenden 
Workshops. Danach könnt ihr im Strickcafé eure eigene 
Handarbeit auspacken, Kaffee trinken, mal ein bisschen 
gucken, mitmachen und sich austauschen! 
Alle Termine ab 1. August auf unserer Homepage und 
ab dann auch buchbar unter 08465-905707! 
 
Öffnungszeiten im August:   
Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr 
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Dienstag, 8. August
19:30 Uhr, Tanzkenntnisse auffrischen beim Trachten-
verein. Ort: Trachtenhütt'n, Burgstraße, Kipfenberg. Veran-
stalter: Heimat- und Volkstrachtenverein „D’Altmühltaler“ 
Kipfenberg. Infotelefon: 0170/3480800

11. – 15. August
Eröffnung am 11.08.2023 ab 18:00 Uhr, Kipfenberger Li-
mesfest 2023: Traditionelles Volksfest mit spannender 
Reise in die Römer- und Mittelalterzeit. Ort: Marktplatz 
und Festplatz in Kipfenberg. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt 
frei. Veranstalter: Markt Kipfenberg. Infotelefon: 
08465/941040

Sonntag, 13. August
09:30 Uhr, Laurentiusfest in Schelldorf. Ort: Kath. Pfarr-
kirche St. Laurentius (Neue Pfarrkirche) Schelldorf, Schulstra-
ße 20. Veranstalter: Katholisches Pfarramt Schelldorf „St. 
Laurentius“. Infotelefon: 08406/918555-10

10:00 Uhr, Limesfest 2023: Volkstanz mit der Blaskapel-
le Beratzhausen. Der Heimat- und Volkstrachtenverein Kip-
fenberg lädt herzlich zum Volkstanz mit zünftiger Musik der 
Blaskapelle Beratzhausen ein. Ort: Festzelt Schneider am 
Festplatz Kipfenberg, Eichstätter Straße. Eintrittspreise/Ge-
bühr: Eintritt frei. Veranstalter: Heimat- und Volkstrachten-
verein „D’Altmühltaler“ Kipfenberg. Infotelefon: 
08465/173120

14:00 – 16:00 Uhr, Limesfest 2023: Historische Reise in 
die Römer- und Mittelalterzeit mit anschließendem Fe-
stumzug. Ort: Marktplatz und Zentrum. Eintrittspreise/Ge-
bühr: Eintritt frei. Veranstalter: Markt Kipfenberg. Infotele-
fon: 08465/941040

Montag, 14. August
13:00 – 17:00 Uhr, Limesfest 2023: Kinder- und Familien-
nachmittag. Monique Sonnenschein mit Kinderschminken 
(13.00 – 17.00 Uhr), Luftballonmodellage/Riesenseifenbla-
sen (15.00 – 16.00 Uhr), Zauber-Mitlach-Theater (16.00 Uhr 
– 17.00 Uhr) im Festzelt. Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit 
Annalena und Janina von der DONIKKL Crew (14.00 – 15.30 
Uhr) im Festzelt. Ort: Festplatz Kipfenberg, Eichstätter Stra-
ße. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstalter: Markt 
Kipfenberg. Infotelefon: 08465/9410-40

16:00 Uhr, Kräuterbuschenbinden. Treffpunkt: Ort wird 
noch bekannt gegeben. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. 
Veranstalter: VGL – Verein für Gartenbau und Landschafts-
pflege Schelldorf – Biberg – Dunsdorf – Krut. Infotelefon: 
08466/905108

Dienstag, 15. August
10:30 – 13:30 Uhr, Traditioneller Limesfest-Frühschop-
pen am Geißbrunnen. Immer am 15. August, dem Kipfen-
berger Patrozinium „Mariä Himmelfahrt“, findet der traditi-
onelle Frühschoppen am Geißbrunnen statt. Hier kann man 
sich frische Weißwürste und das Gutmann-Bier schmecken 
lassen. Getrunken wird das Bier aus speziell für das Limesfest 
angefertigten Gläsern, die einem römischen Meilenstein 
nachempfunden sind. Die Klänge der Blaskapelle Kipfenberg 
sorgen für bayerische Gemütlichkeit. Ort: Geißbrunnen in 
der Eichstätter Straße, Kipfenberg. Eintrittspreise/Gebühr: 
Eintritt frei. Veranstalter: Markt Kipfenberg. Infotelefon: 
08465/941040

Freitag, 18. August
19:30 Uhr, Vereinsabend: „Alte Fotos anschauen“. Ort: 
Trachtenhütt'n, Burgstraße, Kipfenberg. Veranstalter: Hei-
mat- und Volkstrachtenverein „D’Altmühltaler“ Kipfenberg. 
Infotelefon: 08465/173120

Volkshochschule Beilngries

Adresse: Ringstraße 16, 92339 Beilngries. 
Anmeldungen sind auf der Homepage un-
ter www.vhs-beilngries.de, per Email unter 
bildung@vhs-beilngries.de oder telefonisch 
unter 08461/266 möglich.

Wichtige Hinweise: 
Ab 05. August wird die Homepage für Neuanmeldungen 
freigegeben. 

Die Programmhefte werden dieses Jahr nicht mehr an alle 
Haushalte verteilt. Die Programmhefte liegen ab 24.August 
in vielen Geschäften, Banken, Rathäusern, bei Ärzten usw. 
und auch bei der vhs in der Ringstraße 16 zur Abholung 
bereit. Einfach mitnehmen, durchblättern und anmelden!!! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nachfolgend ein kleiner Überblick der Kurse für August so-
wie eine Vorschau der neuen Kurse ab September. 

VORSCHAU – NEUE Kursangebote ab September 
in Kipfenberg: 
Y-84020A NEU – Atementspannung, voraussichtlich Frei-
tag, 29.09.2023, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, 14tägig, 7x, 
Referent*in: Christine Fuchs

Y-84010A NEU – Autogenes Training, voraussichtlich Frei-
tag, 22.09.2023, 17:00 Uhr – 18:15 Uhr, 14tägig, 8x, 
Referent*in: Christine Fuchs

Y-84030A NEU – Qigong, Dienstag, 10.10.2023, 17:45 
Uhr – 18:45 Uhr, 8x, Referent*in: Jutta Lindner

Y-85001A NEU – Aquarell- und Acrylmalkurs für Anfän-
ger – Kreativ werden, Dienstag, 19.09.2023, 20:00 Uhr – 
21:30 Uhr, 7x, Referent*in: Beate Götz

Kurse in Beilngries – Terminkalender für August: 
Y-2266 Computerkurs für Beginner*innen, Samstag, 
19.08.2023, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr, 5x, Referent*in: Marcel 
Hiltner

X-4335 Yoga & Wandern, Sonntag, 13.08.2023, 15:30 
Uhr – 19:00 Uhr, 1x, Referent*in: Jürgen Lorenz

X-4336 Familienyoga, Samstag, 12.08.2023, 13:30 Uhr – 
16:00 Uhr, 1x, Referent*in: Jürgen Lorenz

X-4403 Pilates für Fortgeschrittene, Basics und Advan-
cedübungen, Montag, 07.08.2023, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr, 
5x, Referent*in: Anneliese Wolf

X-4429 Rücken-Fit (präventives Gesundheitstraining), 
Donnerstag, 10.08.2023, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr, 5x, 
Referent*in: Anneliese Wolf

X-4668 Fitness im Sulzpark – Ferienangebot, Montag, 
07.08.2023, 19:00 Uhr – 20:00 Uhr, 6x, Referent*in: Kerstin 
Seidenbusch
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X-5927 Orientalischer Tanz, Improvisation FCBD-Style, 
Samstag, 12.08.2023, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, 1x, 
Referent*in: Stefanie Bergmeir-Hupfer

X-5927B Orientalischer Tanz, Improvisation FCBD-Sty-
le, Samstag, 19.08.2023, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, 1x, 
Referent*in: Stefanie Bergmeir-Hupfer

X-5928 Orientalischer Tanz – Schleiertanz, Donnerstag, 
31.08.2023, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr, 1x, Referent*in: Stefa-
nie Bergmeir-Hupfer

X-5929 Orientalischer Tanz zum Kennenlernen und 
Ausprobieren, Donnerstag, 03.08.2023, 18:30 Uhr – 20:00 
Uhr, 2x, Referent*in: Stefanie Bergmeir-Hupfer

X-7645 Sport am „Rasen“ – Kids in Bewegung im Sulz-
park – Ferienangebot, Montag, 07.08.2023, 18:00 Uhr – 
19:00 Uhr, 6x, Referent*in: Kerstin Seidenbusch

VORSCHAU – NEUE Kursangebote ab September 
in Beilngries: 
Y-1503 NEU – Pilze besser kennenlernen in Theorie und 
Praxis, Freitag, 29.09.2023, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr, 2x, 
Referent*in: Angela Probst

Y-3500A Griechisch für Anfänger*innen mit Alphabet, 
Dienstag, 26.09.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 11x, 
Referent*in: Marcela Strunz-Pérez

Y-4341A-O NEU – Online – Hatha Yoga für Nacken, 
Schultern und Rücken, Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr 
– 20:00 Uhr, 10x, Referent*in: Maria Spangler

Y-4345A NEU – YIN YOGA und Meditation, Mittwoch, 
20.09.2023, 09:30 Uhr – 10:45 Uhr, 10x, Referent*in: Clau-
dia Beitler

Y-4420A NEU – Fit mit Pilates, Donnerstag, 21.09.2023, 
18:00 Uhr – 19:00 Uhr, 12x, Referent*in: Christiane Reitzer

Y-4436A NEU – Rund um die Wirbelsäule, Montag, 
25.09.2023, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr, 10x, Referent*in: Vero-
nika Jakob

Y-4439A Rücken-Fit für Herren, Donnerstag, 21.09.2023, 
19:00 Uhr – 20:00 Uhr, 12x, Referent*in: Christiane Reitzer

Y-4450A NEU – Wirbelsäule- und Rückengymnastik für 
ALLE, Donnerstag, 21.09.2023, 17:00 Uhr – 18:00 Uhr, 12x, 
Referent*in: Anna Kipke

Y-4470A Faszientraining für Beweglichkeit und Körper-
straffung, Donnerstag, 07.09.2023, 19:30 Uhr – 20:30 
Uhr, 6x, Referent*in: Katrin Koller

Y-4480A Funktionelle Bewegungsgymnastik, Donners-
tag, 07.09.2023, 18:30 Uhr – 19:30 Uhr, 6x, Referent*in: 
Katrin Koller

Y-4538A NEU – Bodystyling am Vormittag, Montag, 
25.09.2023, 10:00 Uhr – 11:00 Uhr, 10x, Referent*in: Vero-
nika Jakob

Y-4578A NEU – Gesunder Rücken ab der zweiten Le-
benshälfte, Montag, 18.09.2023, 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, 
10x, Referent*in: Annika Grabmann

X-5405 NEU – Vollwertig – vegetarischer Kochkurs, 
Dienstag, 26.09.2023, 17:30 Uhr – 21:30 Uhr, 1x, 
Referent*in: Steffi Friedrich

Y-64290-O Rückbildungskurs – Fit mit Baby-Yoga – ON-
LINE, Freitag, 22.09.2023, 10:00 Uhr – 11:00 Uhr, 6x, 
Referent*in: Christine Fischer

Y-64300-O Feldenkrais Workshop: Rund um Kopf und 
Kiefer: Bewusstheit d. Bewegung – ONLINE, Samstag, 
23.09.2023, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr, 1x, Referent*in: Larissa 
Hein

X-7541 NEU – Spaghetti Bolognese mal anders (für 8 – 
12 Jährige), Dienstag, 19.09.2023, 16:30 Uhr – 19:00 Uhr, 
1x, Referent*in: Steffi Friedrich

Y-7620A NEU – HipHop-Dance für Jugendliche von 12 
– 16 Jahre, Donnerstag, 28.09.2023, 16:45 Uhr – 17:45 
Uhr, 12x, Referent*in: Lorena Herr

Y-7650A Musik erleben für Kinder von 3 bis 5 Jahren, 
Dienstag, 19.09.2023, 15:00 Uhr – 15:45 Uhr, 5x, 
Referent*in: Sabrina Kellner

Y-7651A Musik erleben für Kinder von 6 bis 8 Jahren, 
Dienstag, 19.09.2023, 16:00 Uhr – 16:45 Uhr, 5x, 
Referent*in: Sabrina Kellner

Y-7652A NEU – Mini-Musical für Kinder von 8 bis 11 
Jahren, Dienstag, 19.09.2023, 17:00 Uhr – 17:45 Uhr, 10x, 
Referent*in: Sabrina Kellner

Büchereien

Pfarr- und Gemeindebücherei „St. Michael 
am Limes“ Kipfenberg
Marktplatz 19/20, Telefon: 08465/1735434

Öffnungszeiten 
Sonntag: 10.00 -11.45 Uhr  
Dienstag: 17.30 -19.00 Uhr  
Mittwoch: 10.00 -11.00 Uhr  
An Feiertagen geschlossen. 

Gemeindebücherei Pfahldorf 
Alte Hauptstr. 3, Telefon: 08465/9109542 

Öffnungszeiten 
Freitag: 16.00 -17.00 Uhr  
Sonntag: 10.30 -11.30 Uhr 

Pfarr-und Gemeindebücherei Schelldorf 
Attenzeller Strasse 8, Telefon: 08406/9197630 

Öffnungszeiten
Mittwoch: 16.00 -17.30 Uhr

Qualitätsprodukte aus den 
Limesgemeinden

Regionale Produkte bieten die Sicherheit ihrer Herkunft und 
garantieren hochwertige Qualität und Frische. Landwirte 
und Vermarkter bieten Ihnen ein reichhaltiges Sortiment an 
heimischen Lebensmitteln. Kaufen Sie Produkte aus der Re-
gion -Sie unterstützen damit unsere heimische Landwirt-
schaft und sichern wohnortnahe, qualifizierte Arbeitsplätze! 
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Angebote 
Wildbret aus heimischen Wäldern (Reh-und 
Schwarzwild)
Bayerische Staatsforsten AöR, Forstbetrieb Kipfenberg,  
Eichstätter Str. 6, 85110 Kipfenberg, Tel.: 08465/9417-0,  
Öffnungszeiten: www.baysf.de/wildbret 

Schwein, Rind, Geflügel, Eier, Kartoffeln,  
Bio-Frischmilch 
Moierhof Böhming, Josef & Monika Schermer, Wirtsstr. 1, 
85110 Böhming, Tel. 08465/1411 

Fleischwaren aus eigener Herkunft und  
Schlachtung 
Hofmetzgerei Dexl Johann, Kirchstr. 6, 85125 Haunstetten, 
Tel. 08467/443 

Produkte aus eigener Schlachtung; Hofladen 
Gasthof Fischerwirt, Georg Adlkofer, Martinstr. 5,  
85137 Inching, Tel. 08426/249 

Fleisch-und Wurstwaren aus eigener Produktion, 
Kürbiskernprodukte 
Rehm´s Hofladen, Familie Rehm, 85095 Altenberg,  
Tel 08466/253 

Geflügel, Wild, Straußen 
Zimmermann Erich & Beate, Bergstr. 16, 85095 Gelbelsee, 
Tel. 08465/1525 

Geflügel, Geflügelprodukte, Eier
Buxlhof – Jura-Geflügel Familie Hüttinger, Jurastr. 8,  
85137 Rapperszell, Tel. 08426/988380 

Angusrinder, Eier, Käse, Kartoffeln, Marmeladen 
Kräuterführungen mit der Kräuterpädagogin buchbar 
Schmiebauernhof, Bittlmayer Anton & Claudia, Rumburgstr. 
3, 85125 Enkering, Tel. 08467/390 

Lamm, Lammprodukte, Eier 
Würmser Anton, Jurastr. 3, 85095 Gelbelsee, Tel. 08465/3102 

Forellen, Saibling: Fangfrisch, geräuchert, filetiert 
Forellenzucht Lang, Lang Martin & Edith, Regelmannsbrunn 2, 
85110 Kipfenberg, Tel. 08465/3311 

Erdbeeren, Himbeeren, Bauernhofeis, Fruchtauf-
striche, Regionale Geschenkkörbe 
Schowalter Rolf & Sonja – Erdbeeren Funck, Hauptstr. 33, 
85095 Dörndorf, Tel. 08466/368 

Getreideprodukte Mehl, Müsli, Naturkost 
Hainmühle, Schmidt Michael & Andrea, Hainmühle 1, 85145 
Morsbach, Tel. 08423/509

Altmühltaler Bio-Eier, Nudeln mit eigenen  
Bio-Eiern, Bio-Kartoffeln 
Familie Seitz, Kirchbuch 24, 92339 Beilngries, Tel. 08468/243, 
info@altmuehltalerbioei.de, www.altmuehltalerbioei.de 

24/7-Hofläden/Automaten
Bio-Eier, Bio-Gockelprodukte, Honig, saisonale Produkte: Re-
gionalquadrat, Familie Nefzger, Altmühring 6, 85110 Kip-
fenberg/Arnsberg. Für Infos über aktuelle Produkte gibt es 
eine WhatsApp Gruppe: 0176/82500907 

Bio-Eier, Nudeln, Bio-Kartoffeln und saisonale Gemüse und 
Salate, Honig: Biohof Vogl (Verkaufshütte am Hühnerstall), 
Tobias und Barbara Vogl, Kirchplatz 4, 85094 Denkendorf-Bitz 
(Ortseingang), Tel. 0151 40326544, tobias.vogl88@gmx.de

Biokartoffeln, Eier, Nudeln, Obst, Gemüse: Biohof Graf,  
Jurastr. 6, 85137 Rapperszell, Tel. 08426/458 

Eisautomaten: Eis vom Funck, Hauptstraße 33, 85094 Dörndorf

Altmühltaler Honig vom Imker 
Brunner Christian, An der Kreisstr. 7, 85110 Oberemmen-
dorf, Tel. 08465/1730513
Göbel Ludwig jun., Sebastistr. 2a; 85110 Buch,  
Tel. 0172/6606819
Hackner Karl, Irlahüller Weg 3, 85110 Grösdorf,  
Tel. 08465/626
Jungbauer Franz, Ortsstraße 13, 85110 Dunsdorf,  
Tel. 08466/500
Mayer Konrad jun., Kipfenberger Weg 1, 85110 Buch,  
Tel. 08465/3924 
Mayer Richard, Limesstraße 30, 85110 Hirnstetten,  
Tel. 08423/9855470 
Plenzat Dietmar, Irfersdorfer Weg 7, 85110 Oberemmen-
dorf, Tel. 08465/1729341
Schmidt Sebastian, Limesstr. 4, 85110 Hirnstetten,  
Tel. 08423/400 
Wolf Alexander, Bischof-Ottot-Straße 21, 85110 Böhming, 
Tel. 08465/1735682
Wer Interesse hat, seine regional erzeugten Qualitätspro-
dukte in dieser Rubrik anzubieten, soll sich bitte mit Sabine 
Biberger, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ingolstadt, in Verbindung setzen, Tel. 0841/3109-321. 

Sozialer Wegweiser

Seniorenbeauftragte 
Monika Schermer, Böhming, Tel. 08465/3953,  
monika@moierhof-boehming.de Stellvertreterin: Elisabeth 
Lauterkorn, Attenzell, Tel. 08465/3206, bitlauterkorn@web.de 

Sportangebote 
VfB Kipfenberg, Ziegelleite, Tel. 08465/1513 
Positiv Fitness, Bahnhofstraße 4, Tel. 08465/ 173172 
FC Arnsberg, Altmühlring 11, Tel. 0171/3242473

SC Steinberg e. V., Am Wald 11, 85110 Kipfenberg-Biberg, 
Tel.: 08466 901601

Kirchliche Seniorenbetreuung/Senioren-
kreis 
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Geißberg 3,  
Tel. 08465/1037 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde, Sonnenleite 15, 
Tel. 08465/1039 

Mittagsgerichte nach Wochenkarte  
zum Abholen 
Metzgerei Neumeyer, Frankenring 4, Tel. 08465/94020 
Metzgerei Gehr, Marktplatz 15, Tel. 08465/1068
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Allgemeinärzte / Hausbesuche 
Dr. med. Matthias Bauer und Reinhard Kastl, Försterstraße 30, 
Tel. 08465/1008 

Dipl. med. Winfried Reiner, Kindinger Straße 22, Tel. 08465/3166 

Apotheke 
St.Georgs-Apotheke, Frankenring 5, Tel. 08465/1065 

Beratung zu Pflegeangeboten / Informatio-
nen für pflegende Angehörige: 
Caritas-Sozialstation e. V., Weißenburger Str. 17, 85072 
Eichstätt, Tel. 08421/50140 
RENAFAN Bayern gGmbH, Pflege-und Altenheim, Eichstätter 
Str. 20, Tel. 08465/1720-0 
Pflegeberatung für privat Versicherte, Compass Private Pfle-
geberatung, Tel. 0800 101 8800. Pflegeberatungen werden 
von allen gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt 

Krisendienst Psychiatrie Oberbayern 
Erste Hilfe für die Seele: Der Krisendienst Psychiatrie Ober- 
bayern ist für die Bürgerinnen und Bürger täglich rund um 
die Uhr erreichbar. Für Menschen in seelischen Notlagen gibt 
es Krisenberatung, wohnortnahe Hilfeangebote und bei Be-
darf Unterstützung durch mobile Krisenteams. Tel. 
0800/6553000 (kostenlos). 

Wissenswertes für Familien

Jugendbeauftragte 
Eva Schermer, Kipfenberg, Tel. 0176/20226241,  
evaschermer@web.de; Stellvertreterin: Julia Weber,  
julia.weber.kipfenberg@gmx.de 

Angebote für Eltern 
Elternkurse, Vorträge und Workshops werden über die KoKi – 
Koordinierende Kinderschutzstelle des Landratsamtes Eichstätt 
angeboten. Tel. 08421/70-0. 

Vermittlung Tagespflege 
Tagespflegezentrum KinderWelt e. V., Fachdienst für die 
Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttern und -vätern 
im Landkreis Eichstätt, Kraiberg 40 b, 85080 Gaimersheim, 
Tel. 08458/60369-0

Kirchennachrichten

Das Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt  
informiert:
Vorabendgottesdienst um 18.30 Uhr Sonntagsgottesdienste 
um 9.00 Uhr und um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Am 3. 
August bringt Pfarrer Mairhofer die Krankenkommunion ins 
Haus. Neuanmeldungen im Pfarrbüro Tel. 08465/1037.

Bitte beachten: während der Urlaubszeit ändern sich die An-
fangszeiten der Gottesdienste. 

Termine August 2023
01.Aug, Kipfenberg: 10 – 11 Uhr: Kinder-Kirchenführung

03.Aug, Kipfenberg: ab 9.30 Uhr: Krankenkommunion

05.Aug, Kipfenberg 08.30 Uhr: Eucharistiefeier

06.Aug, Kipfenberg 10.30 Uhr: Eucharistiefeier

  18.30 Uhr: Marienandacht an der 
Birktalkapelle

 12.Aug, Kipfenberg 
  18.30 Uhr: Vorabendliche Euchari-

stiefeier

13.Aug, Kipfenberg  09.00 Uhr: Festgottesdienst im Limes-
festzelt

15.Aug, Kipfenberg  08.45 Uhr: Aufstellung der Vereine 
zum Kirchenzug an der Sparkasse

   09.00 Uhr: Festgottesdienst zum Kir-
chenpatrozinium; anschl. Frühschop-
pen am Geißbrunnen, bei schlechtem 
Wetter im   Pfarrheim

20.Aug, Kipfenberg 10.30 Uhr: Eucharistiefeier

27.Aug, Kipfenberg 10.30 Uhr: Eucharistiefeier

Pfarrer Mairhofer ist von 16. August bis 9. September 2023 
im Urlaub. 

Vom 16. August bist 9. September übernimmt Pfarrer Chri-
stoph Sommer, Tel. 08406/91855530 die Vertretung. 

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kipfen-
berg informiert:
Gottesdienste:

Sonntag, 6.08. 9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr: Gottesdienst mit: Diakon i.R. Lothar Michel

Sonntag, 13.08. 10. Sonntag nach Trinitatis
18.30 Uhr: Abend-Gottesdienst mit: Pfarrer Martin Schuler

Sonntag, 20.08. 11. Sonntag nach Trinitatis
18.30 Uhr: Abend-Gottesdienst mit: Prädikant Dr. Gerd-Otto 
Eckstein

Sonntag, 27.08. 12. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl mit: Pfarrerin Petra 
Kringel

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN:

Mittwoch, 9.08.
19.00 Uhr: Blaukreuz-Gruppe (freiwillige Suchtkrankenhilfe) 
mit: Frau Schneider

Mittwoch, 23.08.
19.00 Uhr: Blaukreuz-Gruppe (freiwillige Suchtkrankenhilfe) 
mit: Frau Schneider

WÖCHENTLICH FINDEN STATT:

Jeden Donnerstag
10.30 Uhr: Caritas Asylberatung Gemeindehaus, Kipfen-
berg, mit: Dorey Mamou
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Das Pfarramt können Sie wie folgt erreichen:
Evang.-Luth. Pfarramt Kipfenberg, Sonnenleite 15, 85110 
Kipfenberg. Tel. (0 84 65) 10 39, Fax (0 84 65) 34 15. E-Mail: 
Pfarramt.Kipfenberg@elkb.de, Internet: http://www.Kipfen-
berg-evangelisch.de. Bürozeiten: Mittwoch von 10.00 Uhr – 
13.00 Uhr

„Beten für den Frieden“
Der Krieg ist noch nicht vorbei.

Hat Gott unser Flehen nach Frieden nicht gehört?

Wäre es für uns der Gottesbeweis gewesen, wenn der Krieg 
beendet wäre?

Doch Gottes Wege sind oftmals anders, als wir es uns im 
Vorfeld wünschen und vorstellen können.

Und so ist „Beten für den Frieden” ein Raum geworden, in 
dem Länder übergreifend Freundschaften geschlossen wur-
den.

Ein Raum, in dem Trauer, Wut, Sorge, aber auch Vertrauen, 
Liebe, Hoffnung und Zuversicht gelebt wurde.

Ein Raum des miteinander Tragens und Verstehens, ohne die 
gleiche Sprache zu sprechen.

„Beten für den Frieden”: ein Raum der lauten und leisen 
Gebete, es Hörens und Nachdenkens, des Singens und Tan-
zens, des miteinander etwas Tuns, des miteinander Feierns.

Ein Raum, in dem Gott uns nahe war und durch die gespro-
chenen und gesungenen Worte unser Herz für den Frieden 
zu uns selbst, untereinander und für die Welt verändert hat.

Für uns, als ökumenisches Vorbereitungsteam, war „Beten 
für den Frieden”, der Zeitraum sich intensiv mit Glaubensfra-
gen und Glaubensvermittlung auseinander zusetzten. Dafür 
sind wir dankbar.

Ein herzliches Dankeschön auch an die vielen Musikerinnen, 
die uns immer begleitet haben und an unsere Übersetze-
rinnen, die das Verstehen untereinander möglich gemacht 
haben.

Wir wünschen uns, dass im Lauten wie im Leisen, dass im 
Großen wie im Kleinen, das „Beten für den Frieden” weiter 
geht. 

„Miteinander unterwegs”
Dazu laden wir, das Team des ökumenischen Friedensgebets 
Kipfenberg/Denkendorf, ganz herzlich ein – mit interreligi-
ösen Impulsen, Musik, Gesprächen und noch einiges mehr 
bieten wir eine Zeit der Begegnung.

Im Anschluss möchten wir bei einem Mitbring-Picknick Zeit 
miteinander verbringen.

Wann: am 23.09.2023 um 17.30 Uhr

Wo: geographischer Mittelpunkt Bayerns (Burgstraße Kip-
fenberg)

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit des Begegnens und 
kennenlernen.

Ansprechpartnerin: s-schoenhut@t-online.de

Kooperation zwischen der evangelische Kirche Kipfenberg 
und den katholischen Kirchen Kipfenberg und Denkendorf.

Müllentsorgung  
und Wertstoffhof

Am Wertstoffhof in der Eichstätter Straße können Wert-
stoffe, Grüngut, holzige Abfälle sowie Kleinmengen von 
Bauschutt entsorgt werden.

Öffnungszeiten 
Mittwoch: 14.00 bis 17.00 Uhr  
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 

Adresse und Kontakt 
Wertstoffhof Kipfenberg, Eichstätter Strasse 24, 85110 Kipfen-
berg, Tel.: 08465/1737001 (nur während der Öffnungszeiten) 

Folgende Materialien werden angenommen:
Sperrmüll, Glas, Dosen, Schrott, Flachglas, Korken, Holz, 
Elektrogeräte, CD's, DVD's (kein Datenschutz), Neonröhren, 
Batterien, Tonerpatronen, PU-Schaumdosen, Kartonagen, 
Bauschutt, Grüngut, Lithium-Ionen-Akkus (bitte Pole mit 
Klebeband abkleben und in einer Plastiktüte abgeben). 

Bauschutt-Entsorgung von Kleinmengen 
bis 1 m³: 
Erlaubt: 
Beton, Pflaster, Kalksandsteine, Zementsteine, Estrich (ohne 
Anhaftungen), Ziegel, Ziegelmauersteine, Fliesen, Putz/  
Mörtel, Keramik, Porzellan, Bims. 

NICHT erlaubt: 
Belasteter Bauschutt, Bauschutt mit Anhaftungen / Schwarz-
anstrich, Bauschutt aus Verdachtsbereichen z.B. Werkstatt-
boden, Kaminsteine, Rigips, Ytong, Heraklit (Holzwolle-
Leichtbauplatten), Holz, Kunststoffe, Asphalt, Dämmungen 
(z.B. Styropor, Styrodur), Gartenabfälle, Glas oder Glasbau-
steine, nicht-mineralische Abfälle, Erde oder Humus. 

Für die Entsorgung von Bauschutt sind folgende 
Gebühren in bar vor Ort zu entrichten:
bis 10 Liter: 1,00 EUR
bis 20 Liter: 1,50 EUR
pro Schubkarre (1–6 Schubkarren): 6,00 EUR
bis 1 m³: 70,00 EUR

Kompostierung / Grüngutbehälter 
Grüngut und holzige Abfälle müssen getrennt angeliefert 
werden. Für die Grüngutannahme fallen folgende Gebühren 
an: bis 1 m³ = 2,00 EUR; bis 2 m³ =  4,00 EUR; bis 3 m³ = 
6,00 EUR. Die Gebühren sind vor der Abladung an der Kasse 
im Wertstoffhof zu begleichen. Wir bitten Sie, entspre-
chendes Kleingeld bereit zu halten. 

Bei der Anlieferung ist Folgendes zu beachten: 
•  Die Wertstoffhofwärter helfen beim Ausladen nicht mit. 

Bitte bringen Sie ausreichend Personen mit, wenn Sie 
schwere Gegenstände anliefern. 



Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg32 Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg32

•  Die Wertstoffe sollen möglichst sortiert und zerlegt ange-
liefert werden. 

•  Anlieferungen nur in haushaltsüblichen Mengen, max. 3m³. 

• Federbetten werden nicht angenommen. 

•  Die Entscheidungen über die Annahme der Wertstoffe 
treffen die Aufsichtspersonen vor Ort. 

Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu 
leisten. 

•  Anlieferung nur während der Öffnungszeiten. Zuwider-
handlungen (Ablagerung des Mülls außerhalb des Zaunes) 
werden zur Anzeige gebracht. 

•  Die aktuell gültigen Gebührensatzungen für Bauschutt und 
Grüngut sind auf der Homepage unter „Satzungen“ ver- 
öffentlicht. Bitte halten Sie ausreichend Kleingeld bereit, da-
mit die Bezahlung schneller abgewickelt werden kann. 

Erdaushubdeponie in Pfahldorf
Die Deponie ist von April bis Oktober und nur bei guter Wit-
terung jeweils am 1. Samstag im Monat von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungszeiten ist 
nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Bauamt 
unter 08465 9410-46 eine Anlieferung möglich. Die telefo-
nische Absprache hat mindestens zwei Werktage im Voraus 
zu erfolgen. 

Angeliefert werden dürfen natürlich anstehendes oder um-
gelagertes Locker- und Festgestein sowie Baggergut, das bei 
Baumaßnahmen ausgehoben oder abgetragen wird. Das 
sind in der Regel:

– Boden und Steine (Abfallschlüssel 17 05 04)

– Baggergut (Abfallschlüssel 17 05 06)

–  Boden und Steine aus Gärten und Parkanlagen (Abfall-
schlüssel 20 02 02).

Es dürfen nur die oben genannten Abfallarten angenommen 
werden, welche die Zuordnungswerte Z 0 nach den Parame-
tern entsprechend der Anlage einhalten.

Für die Ablagerung von Erdaushub in der Deponie Pfahldorf 
fallen folgende Gebühren an:

je angefangenen Kubikmeter: 8,00 EUR 
je Anlieferung außerhalb der Öffnungszeit: 15,00 EUR.

Zusätzliche Säcke für Müll oder Papier 
Fällt vorübergehend mehr Restmüll oder Altpapier an, kön-
nen Sie in der Gemeinde kostenpflichtige Müllsäcke erwer-
ben. Diese können Sie zusammen mit Ihrer Rest-/Papiermüll-
tonne am Abfuhrtag bereitstellen. 

Pflegesäcke:
Pflegebedürftige Personen können Anspruch auf 18 kosten-
lose Restmüllsäcke pro Jahr haben. Der Antrag muss, zusam-
men mit der Bestätigung über den Pflegegrad, einmalig im 
Rathaus abgegeben werden. Die Restmüllsäcke können an-
schließend einmal jährlich im Rathaus abgeholt werden. Nä-
here Informationen erhalten Sie beim Landratsamt Eichstätt. 

Gelber Sack 
Die gelben Säcke sind im Rathaus erhältlich und werden im 
Landkreis Eichstätt einmal im Monat abgeholt. Die Termine 

sind im Müllabfuhrkalender eingetragen. In den Gelben Sack 
gehören Verkaufsverpackungen aus Kunststoff und Ver-
bundstoffen. Information zum dualen System unter www.
muelltrennung-wirkt.de/. 

Bei Fragen und Beschwerden zum Gelben Sack wenden Sie sich 
bitte an die kostenlose Hotline-Nummer: 0800 / 800 6333. 

Sammelstellen für Altglas und Blechdosen 
Die Container für Grün-, Weiß- und Braunglas und Blechdo-
sen für Kipfenberg befinden sich am Festplatz  und am Wert-
stoffhof (bitte Öffnungszeiten beachten). Zudem gibt es 
Sammelstellen in den Ortsteilen. Die Glas- und Blechcontai-
ner in Kipfenberg an der Bullenwiese finden Sie ab sofort vor 
der Übergabestation (Lederpeter 12). 

In Schelldorf gibt es künftig einen neuen Standort. Sie finden 
die Container in Zukunft vor dem Friedhof in Schelldorf. Die 
alten Standorte in Biberg und Schelldorf werden aufgelöst. 
Sie können Ihr Altglas, ihre Blechdosen und Altkleider künf-
tig dort entsorgen.

Einwurfzeiten: Montag bis Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr.  
Halten Sie bitte den Container-Standplatz sauber (Tüten und 
Kartons bitte wieder mitnehmen).  Widerrechtliche Ablage-
rungen von Abfällen werden zur Anzeige gebracht.

Sperrmüll 
1. Abgabe am Wertstoffhof 
Am Wertstoffhof stehen Sperrmüllcontainer bereit. Hier 
können ganzjährig sperrige Abfälle in haushaltsüblichen 
Mengen (max. 3 m³) kostenlos entsorgt werden. 

Sperrmüll aus Haushaltsauflösungen, auch in mehreren 
Etappen, werden nicht angenommen. Dafür wenden Sie 
sich bitte an ein entsprechendes Entsorgungsunternehmen. 
Sperrmüllanlieferungen durch Gewerbebetriebe sind grund-
sätzlich nicht zulässig. 

2. Sperrmüllabholung auf Antrag 
Jeder Haushalt, der an die Restmüllabfuhr des Landkreises 
angeschlossen ist, kann einmal pro Kalenderhalbjahr eine 
kostenlose Sperrmüllabholung beantragen. Die Anmeldung 
ist möglich: a) Postalisch mit einer frankierten Sperrmüllkar-
te; diese sind erhältlich bei der Gemeindeverwaltung. b) On-
line unter: www.landkreis-eichstaett.de/sperrmüll 

Abfallfibel 
Weiterführende Informationen sowie die Abfallfibel sind 
beim Landratsamt Eichstätt, Fachbereich Abfallwirtschaft 
verfügbar. Tel. 08421/70-290.

Pressemitteilungen 

Aktion „Saubere Landschaft“ am 
23.06.2023
33 Personen der Abteilung I/ER-24 der Audi AG haben am 
23.06.2023 in und rund um Kipfenberg und im Klinikpark 
Mül gesammelt – insgesamt fünf volle Müllsäcke. 
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Der für die Helfer zur Verfügung gestellte Verpflegungszu-
schuss vom Landratsamt in Höhe von 165 € wird frewillig an 
die „Mittagsbetreuung Grundschule Schelldorf eV“ gespen-
det.

Foto: Audi

30-jähriges Jubiläum der VAMED Klinik  
Kipfenberg
Im Oktober feiert die VAMED Klinik Kipfenberg 30-jähriges 
Jubiläum und lädt dazu zum Tag der offenen Tür ein. Es er-
warten Sie spannende Einblicke in den Klinikalltag und in die 
Ausbildungsmöglichkeiten, interessante Gespräche, leckeres 
Essen und gute Musik. 

Wann? 01. Oktober 2023 ab 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Wo? VAMED Klinik Kipfenberg, Konrad-Regler-Straße 1, 
85110 Kipfenberg

Antrag für Zusatzversorgung  
bis 30. September stellen
Personen, die in der Land- und Forstwirtschaft rentenversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren, können bei der Zusatz-
versorgungskasse eine Ausgleichsleistung beantragen.

Voraussetzung hierfür ist, dass eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung bezogen wird und am 1. Juli 
2010 das 50. Lebensjahr vollendet war. Außerdem ist für die 
letzten 25 Jahre vor Rentenbeginn eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigungszeit von 180 Kalendermonaten (15 
Jahren) in der Land- und Forstwirtschaft nachzuweisen.

Personen aus den neuen Bundesländern müssen außerdem 
nach dem 31. Dezember 1994 mindestens sechs Monate in 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb rentenversi-
cherungspflichtig gearbeitet haben.

Auch ehemalige Beschäftigte, die keinen Anspruch mehr auf 
die tarifvertragliche Beihilfe des Zusatzversorgungswerkes 
haben, können einen Antrag stellen.

Die maximale Leistungshöhe beträgt 80 Euro monatlich für 
Verheiratete und 48 Euro für Ledige. Anträge sind bis zum 
30. September 2023 zu stellen. Dies ist aber nur dann maß-
gebend, wenn bereits vor dem 1. Juli 2023 eine gesetzliche 
Rente bezogen wurde. Wird der Antrag später gestellt, ge-

hen nur die Leistungsansprüche vor dem 1. Juli 2023 verlo-
ren.

Fragen beantwortet die Zusatzversorgungskasse (Telefon: 
0561 785-17900, Fax 0561 785-217949, Mail: info@zla.de). 
Informationen gibt es online unter www.zla.de.

Aufruf! Wir suchen nach Bewerber:innen 
für das Amt der Volksfestkönig:in 2023/24
Die Stadt Beilngries lädt alle interessierten Mädchen und 
Burschen (Mindestalter 18 Jahre) ein, sich für das Amt der 
Volksfestkönigin bzw. des Volksfestkönigs zu bewerben. Wie 
schon im vergangenen Jahr dürfen sich alle Interessierten 
nicht nur aus der Gemeinde Beilngries, sondern aus allen 
Altmühl-Jura-Gemeinden bewerben. Auch können Vereine 
und weitere Gruppen Kandidat:innen für die Wahl aus Ihrer 
Mitte benennen.
Bewerbungsbögen und alle weiteren Informationen gibt es 
unter www.beilngries.de/volksfest/
Bewerbungen können bis 04.08.2023 bei der Stadt Beiln-
gries an plankl@beilngries.bayern.de abgegeben werden.
Alle Kandidat:innen erhalten:
• 100,00 E Antrittsprämie
• viele Gutscheine
• Styling und Fotoshooting mit Mev`s Buidl Galerie
• Einladung zur Bierprobe mit Begleitperson
•  Teilnahme am Volksfestauszug am ersten Freitag des Volks-

festes
Zusätzlich dazu erwartet die zukünftige Volksfestkönig:in 
2023/24 ganz exklusiv:
•  Ein Wochenende Audi-Cabrio fahren, gesponsert vom Au-

tohaus Bierschneider, Beilngries
•  Die Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG erhöht die 100,00 € 

Antrittsprämie um weitere 500,00 €
•  Einladung der Brauerei Schattenhofer zur Brauereibesichti-

gung für bis zu 20 Personen mit anschließender Einkehr ins 
Bräustüberl

•  Ein Wochenende E-Auto fahren, gesponsert von e-alt-
mühltal (Herr Geyer)

• 300,00 E in bar für die Anschaffung eines Dirndls
• Autogramm- und Visitenkarten
• Gästealbum
• Begleitung und Fahrdienst bei allen Auftritten
Offene Fragen ? … zur Bewerbung, zur Wahl, zum Ablauf, 
zu den Auftritten und Aufgaben, etc. ?
Wir beantworten gerne alle Fragen und Anliegen rund um 
die Volksfestkönig:in unter Tel.: 08461-707-32 bzw. an plan-
kl@beilngries.bayern.de oder über den direkten Draht zu 
unserer amtierenden Volksfestkönigin Lena unter insta @
volksfestkoenigin.
Natürlich dürfen alle Kandidat:innen auch schon einmal vor-
ab Bühnenluft schnuppern, ein Mikro in die Hand nehmen 
und sich persönlich mit unserer Volksfestkönigin Lena aus-
tauschen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen aus allen Alt-
mühl-Jura-Gemeinden und bedanken uns bereits jetzt bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die damit auch zu 
einer Bereicherung des Volksfestauftaktes beitragen wer-
den.
Beilngries, 13.07.2023; Plankl Angela, Volksfestreferentin



Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg34 Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg34



Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg 35Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes Kipfenberg 35

Beilngries

Kinding

Kipfenberg

Titting

Berching

Dietfurt
a.d.Altmühl

Mühlhausen

Greding

Beilngries

Kinding

Kipfenberg

Titting

Berching

Dietfurt
a.d.Altmühl

Mühlhausen

Greding

Staadorf

Oberbürg

Hebersdorf

Mallerstetten

Ottmaring

Töging

Grögling

Vogelthal

Griesstetten

Hallenhausen

Arnsdorf

Zell

Wolfsbuch
Arnbuch

Eglofsdorf

Amtmannsdorf

KirchbuchGrampersdorf

Aschbuch

Irfersdorf

Ober-
emmendorf

Irlahüll

Kemathen

Ilbling

Enkering

Berletzhausen

Niefang
Erlingshofen

Schafhausen

Grösdorf
Hirnstetten Pfahldorf

Böhming

Arnsberg

Attenzell

Schambach

Biberg

Krut
Dunsdorf

Schelldorf

Buch

Neuzell

Paulushofen

Leising

Kevenhüll

Oberndorf
Gösslthal

Litterzhofen

Kottingwörth Mühlbach

Schweinkofen

Stetterhof

Heinsberg Wildenstein

Eutenhofen

Predlfing

Unterbürg

Wiesenhofen

Hirschberg

Badanhausen
Haunstetten

Pfraundorf
Kratzmühle

Unteremmendorf

Kirchanhausen

Kaldorf

Biberbach

Stierbaum

Obermässing

Kleinnottersdorf

Untermässing

Großhöbing

Günzenhofen

Schutzendorf Hausen

Röckenhofen Herrnsberg

Landerzhofen

Attenhofen

Kaising

Mettendorf
Heimbach

Euerwang

Linden

Kraftsbuch
EsselbergGroßnottersdorf

Stadelhofen

GrafenbergMorsbach
MantlachBürg

Oberkesselberg

Unterkesselberg

Kaldorf

Emsing

Petersbuch              
Heiligenkreuz            

Erkertshofen             

Altdorf              

Birkhof

Viehausen

Österberg

Rübling

Rudertshofen

Wirbertshofen

Fribertshofen Eglasmühle
Schweigersdorf

Wallnsdorf Raitenbuch

Oening

Jettingsdorf

Sollngriesbach

Rappersdorf

Ernersdorf

Roßthal

Wattenberg

Hennenberg

Eismannsberg Simbach

Grubach

Wolfersthal
Herrmannsberg

Altmannsberg
Staufersbuch

Holnstein

Wackersberg

Winterzhofen

Thann

Thannbrunn

PollantenErasbach

Weidenwang

Plankstetten

Bachhausen

Körnersdorf
Kerkhofen

Sulzbürg Hofen

Wangen

Wappersdorf

Weihersdorf

Greißelbach

Kruppach

Wettenhofen

Rocksdorf

Erscheinungstermine:
Zum 1. des Monats:

• Stadt Berching
• Stadt Greding
• Markt Kipfenberg
• Gemeinde Mühlhausen
• Markt Titting

Zum 15. des Monats:
• Stadt Beilngries
• Stadt Dietfurt
• Markt Kinding

WerBen Sie in Den Gemeindeblättern 
Von acht GeMeinDen

Gemeinde 
Beilngries
ca. 4450 Stück

Gemeinde 
Berching

ca. 4000 Stück

Gemeinde 
Mühlhausen

ca. 2300 Stück 

Markt 
Kipfenberg

ca. 2000 Stück

Gemeinde 
Dietfurt

ca. 2950 Stück

Gemeinde 
Greding

 ca. 3250 Stück

Markt 
Kinding

ca.1250 Stück

offSeTDrucK | DiGiTalDrucK

Wir drUcKen ihre anzeigen nicht nur, sondern bringen ideen 
zu Papier und gestalten ihre individUelle WerbeanzeiGe!

drUcKerei Fuchs Gmbh | Gutenbergstraße 1 | 92334 Pollanten 
Tel. 0 84 62 / 94 06 0 | mtb@fuchsdruck.de | www.fuchsdruck.de

Markt 
Titting

ca.1050 Stück
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MIT UNS IN DIE

#ZUKUNFT
Ausbildungsplätze (M/W/D) FÜR  september  2024:

 Industriemechaniker (Instandhaltung)

 Technischer Modellbauer

 Werkstoffprüfer

 Industriemechaniker (Produktionstechnik)

 Gießereimechaniker (Handformguss)

 Elektroniker (Betriebstechnik)

FÜR AUSBILDUNGSSTART 2023 NOCH PLÄTZE FREI!

INDUSTRIESTR. 5 · 92339 BEILNGRIES · TEL. 08461 / 64160 
BEWERBUNG@JURA-GUSS.DE · WWW.JURA-GUSS.DE

JETZT 
ONLINE 

BEWERBEN!

LOHNT SICH!
LEASING

JETZT DIENSTRAD  
LEASEN UND SPAREN.

WIR BERATEN SIE GERNE.

UVM.

WWW.ZWEIRAD-HUBER.DE

BIS ZU

SPAREN
40%

MIT UNSEREN ANBIETERN FINDEN  
WIR DAS  BESTE ANGEBOT  FÜR SIE!

ZWEIRAD HUBER 
Ingolstädter Straße 21  

92339 Beilngries 
Tel. 08461 605047 

info@zweirad-huber.de

Interesse?
Dann jetzt bewerben unter

karriere@singer-und-sohn.de

Industriepark Erasbach B1
D-92334 Berching
Telefon: +49 (0) 8462 / 9422-0

singer-und-sohn.de

Simply a smart solution.

Wir bilden aus:

• Industriekaufmann / -frau
• Techn. Produktdesigner

• Feinwerkmechaniker
• Mechatroniker

• Metallbauer

Konstrukteur  (m/w/d)

Projektleiter  (m/w/d)

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst  
(m/w/d)

SPS-Programmierer  (m/w/d)

Zur Verstärkung suchen wir:

2023/24

Elektriker (m/w/d)


